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Ungeachtet der massiven Senkung des 

Körper schaftsteuersatzes und der Steuer-

messzahl für Gewerbesteuerzwecke erwar-

tet die Finanzverwaltung, dass sich die 

Regelungen der Unternehmensteuerreform 

aufgrund  vieler steuerverschärfender Nor-

men insgesamt aufkommensneutral auswir-

ken werden. Unternehmen, die in globalen 

Netzwerken operieren, werden die weitrei-

chenden Auswirkungen der Gesetzesände-

rungen im Bereich Verrechnungspreise 

empfindlich  spüren. Betroffen ist insbeson-

dere die steuerliche Behandlung von Ver-

lagerungen betrieblicher Funktionen und 

Risiken auf ein verbundenes Unternehmen 

im Ausland. Knifflige Fragen sind zum Bei-

spiel, ob eine Funktionsverlagerung vorliegt 

oder wie eine dem Fremdvergleich stand-

haltende Ausgleichszahlung ermittelt wird.

Mit der Einführung des Rechtsbegriffs 

„Transferpaket“ hat der Gesetzgeber eine 

strittige Frage geklärt: Künftig müssen auch 

bei Funktionsverlagerungen, die nicht die 

Übertragung selbstständig tätiger Betriebs-

teile umfassen, bei der Bemessung des 

fremdüblichen Entgelts zusätzlich geschäfts-

wertbildende Faktoren angesichts einer 

Gesamtbewertung berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Kodifizierung des hypothe-

tischen Fremdvergleichs hat der Gesetz-

geber den Einigungspreis insbesondere in 

Fällen der Funktionsverlagerung gegenüber 

der bisherigen Praxis tendenziell nach oben 

verschoben. Die Beweislast für abwei-

chende Preisvereinbarungen wird dem 

Steuer pflichtigen auferlegt.

Neuland betritt der Gesetzgeber mit der Ein-

führung einer obligatorischen Anpassung 

des fremdüblich bestimmten Verrechnungs-

preises über einen Zehnjahreszeitraum. 

Allerdings haben die Unternehmen insofern 

einen erheblichen Gestaltungsspielraum, als 

sie mithilfe einer vertraglichen Klausel Bedin-

gungen und Ausmaß der Preisanpassung 

selbst bestimmen können. 

Die Spezialisten des Bereichs Global Transfer 

Pricing Services (GTPS) von KPMG haben 

auf Basis ihrer langjährigen Erfahrungen – 

beispielsweise zur Bewertung von Transfer-

paketen – Best Practice-Standards ent-

wickelt, die Unternehmen dabei unterstüt-

zen, sich auf Herausforderungen seitens der 

Finanzverwaltung vorzubereiten.
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Aktuelles

Jahressteuergesetz 2008 
verkündet
Nach der Verabschiedung durch Bundes-
tag und Bundesrat ist das Jahressteuerge-
setz (JStG 2008) am 28.12.2007 im Bun-
desgesetzblatt (I 2007 S. 3150) verkündet 
worden. Über den Referentenentwurf 
vom 14.6.2007 hatten wir Sie bereits 
informiert (siehe KPMG-Mitteilungen 
August/September 2007 S. 3). Im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens ergaben 
sich noch einige Änderungen. Nachfol-
gend werden die wesentliche Eckpunkte 
des JStG 2008 einschließlich der Ände-
rungen und Ergänzungen im parlamen-
tarischen Verfahren dargestellt:

Neuerungen im Körperschaftsteuergesetz

Anwendung von § 8b Abs. 3 KStG auf 

Gesellschafter-Darlehen

Gewinnminderungen, die in Zusammen-
hang mit Anteilen an Körperschaften ent-
stehen, sind bei der Einkommensermitt-
lung nicht zu berücksichtigen. Durch das 
JStG 2008 wird das Abzugsverbot auf 
Gesellschafter-Darlehen ausgeweitet und 
ist in folgenden Fällen grundsätzlich 
anwendbar:

• Gewinnminderungen in Zusammen-
hang mit einem Darlehen (beispiels-
weise Teilwertabschreibung, Verzicht 
auf eine nicht werthaltige Forderung),

• Gewinnminderungen infolge des Auf-
wandes aus der Inanspruchnahme von 
Sicherheiten für ein Darlehen,

• Gewinnminderungen aus Rechtshand-
lungen, die einer Darlehensgewäh-
rung wirtschaftlich entsprechen.

Erfasst werden Darlehen- und Sicher-
heitsgewährungen von wesentlich beteilig-
ten Gesellschaftern (unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung von mehr als 
25 Prozent am Grund- oder Stammkapi-
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tal), diesen nahe stehenden Personen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 AStG und Dritten, 
die auf eine der vorgenannten Personen 
Rückgriff nehmen können. Bereits aus-
reichend ist, dass der Gesellschafter in 
der Vergangenheit, das heißt vor der 
Gewinnminderung, wesentlich beteiligt 
war.

Organschaftliche Mehr- oder Minder-

abführungen

Der BFH hat mit Urteil vom 7.2.2007 
(DB 2007 S. 1119; siehe KPMG-Mittei-
lungen Juli 2007 S. 7) abweichend von 
der Verwaltungsauffassung entschieden, 
dass ein beim Organträger bestehender 
passiver Ausgleichsposten im Fall der 
Veräußerung der Organbeteiligung auf-
grund fehlender gesetzlicher Grundlage 
nicht erfolgserhöhend, sondern erfolgs-
neutral aufzulösen ist.

Als Reaktion auf dieses Urteil wird nun-
mehr in § 14 Abs. 4 KStG die bisherige 
Verwaltungsauffassung festgeschrieben. 
Danach ist für organschaftliche Minder- 
oder Mehrabführungen ein aktiver oder 
passiver Ausgleichsposten zu bilden. 
Organschaftliche Minder- oder Mehrab-
führungen liegen insbesondere vor, wenn 
die handelsrechtliche Gewinnabführung 
der Organgesellschaft vom Steuerbilanz-
gewinn abweicht und diese Abweichung 
ihre Ursache in organschaftlicher Zeit hat 
(§ 14 Abs. 4 Satz 6 KStG). Zum Zeit-
punkt der Veräußerung der Organbeteili-
gung soll der Ausgleichposten erfolgs-
wirksam aufgelöst werden, wobei § 8b 
KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG in Verbin-
dung mit § 3c Abs. 2 EStG anzuwenden 
ist.

Nachversteuerung des sogenannten 

Alt-EK 02

Kapitalgesellschaften können aus dem 
bis 2001 geltenden Körperschaftsteuer-
system noch über unbelastetes EK 02 
verfügen. Nach bisherigem Recht führt 
eine Verwendung des sogenannten Alt-
EK 02 zu einer Nachversteuerung in 
Höhe von 3/7 (= 42,86 Prozent) des als 
verwendet geltenden EK 02-Betrags. 

Diese Nachversteuerungsregelung sollte 
bis zum Ende des Jahres 2019 gelten.

Die Neuregelung zur Nachversteuerung 
des Alt-EK 02 mittels pauschaler 
Abschlagzahlung ist im Vergleich zum 
Referentenentwurf im Grundsatz unver-
ändert geblieben. Die Regelung sieht 
vor, dass das EK 02 letztmalig zum 
31.12.2006 zu ermitteln und festzustellen 
ist. Unabhängig von einer tatsächlichen 
Verwendung soll das festgestellte EK 02 
mit einem Steuersatz von 3 Prozent 
besteuert werden. Der verbleibende Rest-
bestand an EK 02 entfällt und löst keine 
weitere Nachversteuerung aus. Die Steuer-
zahllast ist in zehn gleichen Jahresraten 
zu entrichten, beginnend im Jahr 2008. 
Auf Antrag kann auch ein Einmalbetrag 
gezahlt werden, wobei ein Abschlag mit 
einem Zinssatz von 5,5 Prozent gewährt 
wird.

Neuerungen im Einkommensteuergesetz

Änderungen bei der Abgeltungsteuer

Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
unterliegen Kapitalerträge im Privatver-
mögen einem einheitlichen Steuersatz 
von 25 Prozent (Abgeltungsteuer). Von 
der Abgeltungsteuer bestehen in § 32d 
Abs. 2 EStG Ausnahmen, für die der 
progressive  Einkommensteuertarif gilt. 
Betroffen sind unter anderem sogenannte 
Back-to-back-Finanzierungen – also 
Fälle, in denen zum Beispiel ein Gesell-
schafter bei einer Bank eine Einlage 
unterhält und die Bank in gleicher Höhe 
einen Kredit an die Gesellschaft vergibt. 
Durch die Ausnahme soll die Ausnutzung 
eines Steuersatzgefälles zwischen pro-
gressiv besteuerten gewerblichen Gewin-
nen und dem pauschalen Abgeltung-
steuersatz verhindert werden. Die Aus-
nahmevorschrift in der ursprünglichen 
Fassung des UntStRefG erfasst lediglich 
den Fall, dass der Steuerpflichtige bei 
einem Kreditinstitut Ein la gen unterhält 
und er oder das Unter nehmen bei dem 
gleichen Kreditinstitut Kredit beansprucht 
(sogenannter Ein banken fall), nicht hinge-
gen den Fall, dass der Kredit bei einer 
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anderen Bank in Anspruch genommen 
wird (sogenannter Doppelbankenfall). 
Der Gesetzesbeschluss sieht nunmehr 
eine Erweiterung der Ausnahme um die-
sen Doppelbankenfall vor. Andererseits 
soll ein geschäftsübliches Nebeneinander 
von Krediten und Gut haben die Anwen-
dung der Abgeltung steuer nicht aus-
schließen. Aus diesem Grund setzt die 
Vorschrift nunmehr voraus, dass die 
Kapitalanlage des Steuerpflichtigen und 
die Kapitalüberlassung an seinen Betrieb 
aufgrund eines einheitlichen Plans erfol-
gen. Von einem einheitlichen Plan ist 
auszugehen, wenn zwischen Kapital-
anlage und Kapitalüberlassung ein enger 
zeitlicher Zusammenhang besteht oder 
die jeweiligen Zinsverein barungen mit-
einander verknüpft sind. Dagegen soll 
kein Zusammenhang gegeben sein, wenn 
die Zinsvereinbarungen marktüblich sind 
oder kein Belastungsvorteil entsteht.

Nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG wird dem 
Steuerpflichtigen bei typischerweise 
unternehmerischen Beteiligungen eine 
Option eingeräumt, Kapitalerträge aus 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
(§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG) dem pro-
gressiven Einkommensteuertarif unter 
Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
zu unterwerfen (steuerfreier Anteil: 
40 Prozent; Anteil der abzugsfähigen 
Betriebsausgaben: 60 Prozent). Voraus-
setzung für die Ausübung des Options-
rechts ist, dass der Steuerpflichtige

• zu mindestens 25 Prozent an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder

• zu mindestens einem Prozent an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt und 
beruflich für diese tätig ist.

Bei Erfüllung einer dieser Voraus-
setzungen geht der Gesetzgeber typi-
sierend von einer unternehmerischen 
Beteiligung aus.

Der Antrag auf Ausübung der Option 
kann für die jeweilige Beteiligung nur 
einheitlich gestellt werden. Er ist spätes-

tens zusammen mit der Einkommensteu-
ererklärung für den jeweiligen Veranla-
gungszeitraum zu stellen und gilt als für 
fünf Veranlagungszeiträume gestellt, 
solange er nicht widerrufen wird. Nach 
einem Widerruf kann der Antragsteller 
nicht mehr zum progressiven Einkom-
mensteuertarif seiner Dividendenein-
künfte zurückkehren.

Neuerungen im Gewerbesteuergesetz

Im Rahmen der Unternehmensteuer-
reform 2008 sind mit Wirkung zum Erhe-
bungszeitraum 2008 die Tatbestände für 
die gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Finanzierungsentgelten deutlich 
erweitert worden. Unter anderem werden 
75 Prozent von Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für die 
Nutzung  von unbeweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens als Finan-
zierungsanteil angenommen. Dieser 
pauschale  Finanzierungsanteil wird nach 
dem Gesetzesbeschluss von 75 Prozent 
auf 65 Prozent gesenkt.

Neuerungen im Außensteuergesetz

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hatte in der Rechtssache C-196/04 
(Cadbury -Schweppes; siehe KPMG-
Mitteilungen  2006 S. 10) entschieden, 
dass die britischen Regelungen zur Hinzu-
rechnungsbesteuerung gegen die Nieder-
lassungsfreiheit verstoßen, sofern sie 
nicht gegen rein künstliche Gestaltungen 
gerichtet sind. Mit der Änderung des § 8 
Abs. 2 AStG durch das JStG 2008 wird 
diese EuGH-Rechtsprechung in deutsches 
Recht umgesetzt.

Nach § 8 Abs. 2 AStG in der Fassung des 
JStG 2008 ist die Hinzurechnungsbesteu-
erung für Gesellschaften, die ihren Sitz 
oder ihre Geschäftsleitung in einem EU- 
oder EWR-Staat haben, nicht anwendbar, 
wenn der in Deutschland unbeschränkt 
Steuerpflichtige nachweisen kann, dass 
die ausländische Gesellschaft einer tat-
sächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in 
ihrem Ansässigkeitsstaat nachgeht. Dazu 

soll die Gesellschaft auf Dauer über eine 
feste Geschäftseinrichtung verfügen und 
die Kernfunktion der Gesellschaft soll 
von ihr selbst ausgeübt werden.

Neuerungen in der Abgabenordnung

Die Neufassung des § 42 AO ist im 
Vergleich  zum Referentenentwurf abge-
schwächt und auf Anraten des Bundes-
rates präziser gefasst worden.

§ 42 AO in der Fassung des Referenten-
entwurfs sah vor, dass eine rechtliche 
Gestaltung, die zu einem Steuervorteil 
führt, nur dann anzuerkennen ist, wenn 
der Steuerpflichtige beachtliche außer-
steuerliche Gründe nachweisen kann. 
Ein beachtlicher außersteuerlicher Grund 
sollte vorliegen, wenn ein sachverständi-
ger Dritter die Gestaltung in Anbetracht 
der wirtschaftlichen Gegebenheiten und 
Zielsetzung auch ohne den Steuervorteil 
gewählt hätte.

Die Neufassung des § 42 AO stellt nicht 
mehr auf beachtliche außersteuerliche 
Gründe der rechtlichen Gestaltung ab, 
sondern  wie nach geltendem Recht auf 
die Unangemessenheit der rechtlichen 
Gestaltung. Zur Feststellung eines Miss-
brauchs ist zunächst zu prüfen, ob die 
gewählte rechtliche Gestaltung im Ver-
gleich zu einer angemessenen rechtlichen 
Gestaltung beim Steuerpflichtigen oder 
einem Dritten zu einem Steuervorteil 
führt. Ist ein Vorteil gegeben, bleibt zu 
prüfen, ob die Vorteilnahme gesetzlich 
vorgesehen ist (zum Beispiel im Fall von 
gesetzlichen Wahlrechten bzw. Lenkungs-
normen). Nur im Fall eines vom Gesetz-
geber nicht gewollten Steuervorteils ist 
die Gestaltung auf ihre Unangemessen-
heit hin zu überprüfen. Selbst im Fall 
einer unangemessenen rechtlichen Ge stal-
tung, liegt dann kein Missbrauch im 
Sinne des § 42 Abs. 2 AO vor, wenn der 
Steuerpflichtige für die von ihm gewählte 
Gestaltung außersteuerliche Gründe nach-
weist, die nach dem Gesamtbild der Ver-
hältnisse beachtlich sind. Die Gründe 
müssen für die Gestaltung wesentlich 
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und nicht nur von untergeordneter Bedeu-
tung sein.

Aus der Neufassung des § 42 Abs. 1 AO 
ergibt sich eine Klarstellung des Konkur-
renzverhältnisses von § 42 AO zu spezial-
gesetzlichen Missbrauchsvorschriften. 
Zunächst ist zu prüfen, ob das im Einzel-
fall anzuwendende Einzelsteuergesetz 
eine Norm enthält, die der Verhinderung 
der Steuerumgehung dient (zum Beispiel 
§ 50d Abs. 3 EStG). Wenn der Tatbestand 
einer solchen Norm nicht erfüllt ist, darf 
auf § 42 AO zurückgegriffen werden.

Zeitliche Anwendung der durch das JStG 

geänderten/neu eingefügten Regelungen

Grundsätzlich treten die Regelungen des 
JStG 2008 ab dem Veranlagungszeit raum 
2008 in Kraft. Einige Regelungen sind 
jedoch bereits auf vor 2008 liegende Ver-
anlagungszeiträume anzuwenden, sodass 
die zeitliche Anwendung jeweils im Ein-
zelfall zu prüfen ist. 

Regierungsentwurf zum 
Gesetz zur Reform des 
Erbschaftsteuer- und 
Bewertungsrechts
Nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 7.11.2006 (siehe 
KPMG-Mitteilungen April 2007 S. 10) 
sind die derzeit geltenden Regelungen 
zur Bewertung des Vermögens im Erb-
schaftsteuerrecht nicht mit dem verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssatz verein-
bar. Der Gesetzgeber hat bis zum 
31.12.2008 Zeit, durch gesetzliche 
Neuregelungen den verfassungswidrigen 
Zustand zu beseitigen. Nach längerer 
politischer Diskussion liegt nun seit dem 
11.12.2007 ein vom Kabinett beschlos-
sener Entwurf zum Gesetz zur Reform 
des Erbschaftsteuer- und Bewertungs-
rechts vor.

Durch die geplante Reform wird die 
Grundstruktur des Erbschaftsteuer- und 

Bewertungsrechts nicht geändert. Die 
Regelungen über die persönliche Steuer-
pflicht und die steuerpflichtigen Vor-
gänge (§§ 1–9 ErbStG) bleiben weitge-
hend unverändert erhalten. Auch die 
Abgrenzung der einzelnen Vermögens-
arten erfolgt nach den bisherigen Grund-
sätzen.

Die vorgesehenen Änderungen betreffen 
im Wesentlichen die Bewertung der Ver-
mögensarten (§ 12 ErbStG-E in Verbin-
dung mit BewG-E) und die steuerliche 
Verschonung von Betriebsvermögen, 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
(§ 13a ErbStG-E) sowie von zu Wohn-
zwecken vermieteten Grundstücken 
(§ 13c ErbStG-E). Zusätzlich sollen der 
Tarif und die persönlichen Freibeträge 
geändert werden.

Das neue Recht tritt ab Verkündung in 
Kraft. Diese soll im Frühjahr 2008 erfol-
gen. Nach Artikel 3 des Entwurfs besteht 
für Erwerbe von Todes wegen in der Zeit 
vom 1. Januar 2007 bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens ein Wahlrecht zur 
Anwendung des neuen Rechts. Für 
Schenkungen, die bis zum Inkrafttreten 
des neuen Rechts erfolgen oder erfolgt 
sind, gilt ohne Wahlmöglichkeit das alte 
Recht. 

Einkommensteuer

Arbeitgeberanteile zur 
Sozial versicherung als Teil 
der Dienstleistungsvergü-
tung beim Mitunternehmer
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
gehören bei Mitunternehmerschaften 
neben Gewinnanteilen auch die Vergü-
tungen, die der Gesellschafter von der 
Gesellschaft für seine Tätigkeit im 
Dienste der Gesellschaft bezogen hat 
(§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG). In dem dem 
BFH-Urteil vom 30.8.2007 (DStR 2007 

S. 1902) zugrunde liegenden Streitfall 
war eine Mitunternehmerin – sie war als 
atypisch stille Gesellschafterin an einer 
GmbH beteiligt – Arbeitnehmerin der 
GmbH. Streitig war, ob die Sozialver-
sicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber 
für sie zahlte, nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 
EStG bei der Einkünfteermittlung hinzu-
zurechnen waren. Der BFH bejahte dies.

Die Gesellschafterin war zwar aufgrund 
eines eigenständigen Dienstvertrags für 
die Gesellschaft tätig. Gleichwohl gelten 
nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG die dafür 
geleisteten Vergütungen als für die Tätig-
keit im Dienst der Gesellschaft bezogen 
und sind damit als gewerbliche Einnah-
men zu behandeln. Diese Rechtsfolge gilt 
unabhängig von der Höhe der Beteili-
gung und unabhängig davon, ob die Mit-
unternehmerstellung oder die Stellung als 
Arbeitnehmer im Vordergrund steht. Die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung stellen eine Vergütung für die Tätig-
keit im Dienst der Gesellschaft dar. Der 
Bezug einer Vergütung setzt nicht deren 
Zufluss beim Gesellschafter voraus. Es 
reicht vielmehr aus, dass die Zahlung im 
Interesse des Gesellschafters erfolgt und 
ihm – in Form des erhöhten Anspruchs 
gegen den Sozialversicherungsträger – 
einen geldwerten Vorteil verschafft. 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 
bilden  zusammen die Kosten des Ver-
sicherungsschutzes – mit der Folge, dass 
beide Anteile entnommen werden und 
vom Gesellschafter im Rahmen des Son-
derausgabenabzugs für Vorsorgeaufwen-
dungen abgezogen werden können. Die 
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 62 EStG 
kommt aufgrund der Umqualifizierung in 
gewerbliche Einkünfte nicht zum Tragen.

Der BFH hatte im Urteil vom 6.6.2002 
(BStBl II 2003 S. 34) unter Bezugnahme 
auf die Entscheidung des Bundessozial-
gerichts vom 29.6.2000 (NJW 2001 
S. 3575) entschieden, dass die gesetz-
lichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung im Rahmen des seit 1969 gelten-
den Umlageverfahrens (Generationenver-
trag) ausschließlich zugunsten aktueller 
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Rentenbezieher wirkende, mithin fremd-
nützige Abgaben sind. Sie werden dem 
Arbeitgeber als öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtung aus sozialen Gründen aufer-
legt. Damit sind sie nicht als dem Arbeit-
nehmer gegenwärtig zufließender Arbeits-
lohn anzusehen. Diese lohnsteuerrecht-
liche Einschätzung führt aber zu keiner 
anderen Beurteilung. § 15 Abs. 1 Nr. 2 
EStG zielt zum einen darauf ab, den 
Gewinn des Mitunternehmers demjeni-
gen des Einzelunternehmers anzuglei-
chen, der mit sich selbst keine schuld-
rechtlichen Verpflichtungen eingehen und 
deshalb seinen Gewinn nicht um einen 
Unternehmerlohn mindern kann. Zum 
anderen bezweckt die Hinzurechnung 
von Tätigkeitsvergütungen eine Gleich-
stellung mit dem Sachverhalt, dass die 
Arbeitsleistung des Mitunternehmers 
nicht aufgrund eines Dienstvertrags, 
sondern  durch den Anspruch auf einen 
erhöhten Anteil am Gesellschaftsgewinn 
(sogenannter Gewinnvorab) abgegolten 
wird. Entsprechend diesem Regelungsan-
liegen ist der Passivierungsaufwand der 
Gesellschaft durch einen gleich hohen 
Ansatz im Sonderbetriebsvermögen des 
Gesellschafters auszugleichen (Grundsatz 
der korrespondierenden Bilanzierung). 
Eine solche Handhabung entspricht auch 
derjenigen für Pensionszusagen einer 
Mitunternehmerschaft an einen Mitunter-
nehmer. 

Einnahmeverwendung 
begründet keinen 
Zusammenhang  mit
anderen  Einkünften
In dem dem BFH-Urteil vom 18.9.2007 
(DStR 2007 S. 2006) zugrunde liegenden 
Rechtsstreit hatte der Steuerpflichtige 
Einkünfte aus Vermietung zu Optionsge-
schäften verwandt, die zu Verlusten führ-
ten. Er machte geltend, die Verluste seien 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung zu erfassen, da nur Ein künfte 
aus dieser Tätigkeit verwandt wurden 

und die Optionsgeschäfte dazu dienen 
sollten, zusätzliche Mittel für die Anschaf-
fung weiterer Vermietungs objekte zu 
beschaffen. Der BFH lehnte die Verknüp-
fung der beiden Tätigkeiten zu einer ein-
heitlichen Einkunft ab.

Die Tätigkeiten der Vermietung und des 
Abschlusses von Optionsgeschäften sind 
jeweils eigenständige Tätigkeiten. Es 
liegt weder eine zwangsweise Verwendung 
der Mieteinkünfte für die Optionsge-
schäfte noch eine anderweitige Bestim-
mung hierfür vor. Vielmehr stand es im 
freien Entschluss des Steuerpflichtigen, 
ob und welche Beträge er für Options-
geschäfte verwendete. Demgemäß 
bestand auch kein wirtschaftlicher 
Zusammenhang zwischen den verschie-
denen Einkünften.

Der Ausschluss der Verrechnung von 
negativen Einkünften aus Optionsge-
schäften mit positiven anderen Einkünf-
ten (§ 23 EStG) unterliegt ebenfalls kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Aufwendungen für 
 Schadstoff-Gutachten als 
Werbungskosten bei 
Vermietungseinkünften
Werbungskosten sind gemäß § 9 Abs. 1 
EStG Aufwendungen zur Erwerbung, 
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. 
Die Werbungskosten sind bestimmten 
Einkünften zuzurechnen, wenn sie durch 
diese veranlasst sind – also (objektiv) ein 
wirtschaftlicher Zusammenhang mit der 
Tätigkeit besteht, welche der Erzielung 
der Einkünfte dient, und (subjektiv) die 
Aufwendungen zur Förderung der Ein-
kunftserzielung gemacht werden. Eine 
mittelbare Veranlassung genügt.

Im Falle des BFH-Urteils vom 17.7.2007 
(DStR 2007 S. 2007) war ein Grundstück 
ab 1969 an einen Kraftfahrzeug-Zubehör-
handel nebst Werkstatt und einer Tank-

stelle vermietet worden. Anfang 1993 
gab der Vermieter vorsorglich ein Schad-
stoff-Gutachten in Auftrag. Das Grund-
stück sollte auf eine mögliche Kontami-
nierung des Bodens und der Bausubstanz 
untersucht werden. Der letzte Mieter 
kündigte den Mietvertrag zu Ende Januar 
1995. 1995 und 1996 wurde vergeblich 
versucht, das Grundstück nach durchzu-
führender Sanierung mit vollständiger 
Neubebauung zu vermieten. Es wurde 
schließlich 2000 veräußert.

Die Kosten des Gutachtens beurteilte der 
BFH als abziehbare Werbungskosten, da 
der erforderliche wirtschaftliche Zusam-
menhang mit den Vermietungseinkünften 
zu bejahen war. Entgegen der Ansicht der 
Vorinstanz setzt der wirtschaftliche 
Zusammenhang nicht voraus, dass das 
Gutachten vom Mieter durch die Andro-
hung von Mietminderung, Kündigung 
oder eines Schadenersatzprozesses 
erzwungen wird. Vielmehr ist – als mittel-
bare Veranlassung – ausreichend, dass die 
nutzenden Mieter Untergrund- und 
Boden-Verunreinigung durch Kontamina-
tion verursacht haben. Die spätere Veräu-
ßerung des Grundstücks steht der 
Annahme des wirtschaftlichen Zusam-
menhangs nicht entgegen, da auch in den 
Folgejahren die Vermietung des Grund-
stücks ernsthaft angestrebt war. Der BFH 
wies ferner die Auffassung des Finanz-
gerichts zurück, dass Aufwendungen auf 
den Grund und Boden nicht als Werbungs-
kosten abgezogen werden könnten. Bei 
der Vermietung von Gebäuden gehört die 
damit verbundene Nutzung des Grund 
und Bodens zum Einkünftetatbestand. 
Lediglich Aufwendungen, die als nach-
trägliche Anschaffungskosten auf den 
Grund und Boden anzusehen sind, kön-
nen nicht sofort als Werbungskosten 
abgezogen werden. 
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Vereinbarkeit der Haftung 
des Vergütungsschuldners 
in Fällen des Steuerabzugs 
mit Gemeinschaftsrecht
Natürliche Personen, die im Inland weder 
einen Wohnsitz noch ihren ständigen 
Aufenthalt haben, sind nur mit ihren 
inländischen Einkünften im Sinne des 
§ 49 EStG steuerpflichtig. Zur Sicherung 
des Steueraufkommens wird bei bestimm-
ten Einkünften die Einkommensteuer im 
Wege des Steuerabzugs erhoben. Der 
inländische Vergütungsschuldner hat die 
Einkommensteuer unabhängig von etwai-
gen Steuerfreistellungen oder Steuermin-
derungen aufgrund von DBA von der 
geschuldeten Vergütung einzubehalten 
und an das für ihn zuständige Finanzamt 
abzuführen. Er haftet insoweit für die 
einzubehaltende und abzuführende Ein-
kommensteuer. Dies gilt nicht, soweit 
eine sogenannte Freistellungsbescheini-
gung des Bundesamts für Finanzen/BfF 
(ab 1.1.2006: Bundeszentralamt für 
Steuern /BZSt) vorliegt, nach der er den 
Steuerabzug unterlassen oder auf einen 
geringeren Betrag beschränken darf. 
Allerdings verliert der beschränkt Steuer-
pflichtige bei Einbehaltung der Steuer 
nicht sein Recht auf eine Freistellung 
oder Steuerminderung nach dem DBA. 
Gemäß § 50d EStG kann er – in einem 
nachfolgenden Verfahren – die Erstattung 
der Steuer beantragen, die nach dem 
DBA nicht oder nicht in dieser Höhe 
erhoben werden darf.

Das Steuerabzugsverfahren ist demnach 
ein vorläufiges Steuererhebungsverfah-
ren, dem gegebenenfalls ein endgültiges 
Steuerfestsetzungsverfahren folgt. Im 
Haftungsverfahren wegen Nicht- oder 
nicht vollständiger Einbehaltung der 
Steuer ist es dem Vergütungsschuldner 
verwehrt, die dem Vergütungsgläubiger 
zustehenden Rechte aus dem DBA 
 geltend zu machen. Diese Rechte kann 
aufgrund der anderen Zielrichtung des 
Haftungsverfahrens nur der Vergütungs-
gläubiger im nachfolgenden Erstattungs-

verfahren geltend machen. Dementspre-
chend ist gemäß dem BFH-Urteil vom 
24.7.2007 (DStR 2007 S. 1951) eine not-
wendige Beiladung des Vergütungsgläu-
bigers nicht möglich.

Nach Ansicht des BFH widerspricht die 
Regelung des § 50a Abs. 4 EStG im zu 
entscheidenden Fall auch nicht dem 
Gemeinschaftsrecht. Zwar bedeutet das 
Abzugsverfahren eine Benachteiligung 
von beschränkt Steuerpflichtigen, da 
unbeschränkt Steuerpflichtige dem Abzugs-
verfahren nicht unterliegen und nicht 
gegebenenfalls zusätzlich ein Erstattungs-
verfahren durchführen müssen. Jedoch 
hat der EuGH in der „Scorpio“-Entschei-
dung vom 3.10.2006 (IStR 2006 S. 743; 
siehe KPMG-Mitteilungen Januar/Februar 
2007 S. 7) das Steuerabzugsverfahren 
jedenfalls im Streitjahr 1993 als ange-
messene und daher gerechtfertigte 
Methode zur effizienten Steuererhebung 
beurteilt. Denn damals bestand noch 
keine gemeinschaftsrechtliche Grundlage 
für eine grenzüberschreitende Beitrei-
bung.

Nicht mit dem Gemeinschaftsrecht ver-
einbar ist allerdings der Grundsatz des 
§ 50a Abs. 4 EStG, wonach sich der 
Steuerabzug nach dem Bruttobetrag der 
Einnahmen bemisst. Nach der EuGH-
Entscheidung sind Ausgaben, welche 
unmittelbar mit der wirtschaftliche Tätig-
keit zusammenhängen, aus der die zu 
versteuernden Einkünfte stammen, regel-
mäßig schon im Steuerabzugs- bzw. Haf-
tungsverfahren zu berücksichtigen. Dies 
gilt, wenn sie dem Vergütungsschuldner 
mitgeteilt wurden und daher berücksich-
tigt werden konnten. Im Streitfall waren 
solche Erwerbsaufwendungen nicht gel-
tend gemacht worden. Der BFH entschied 
deshalb, dass der – ungekürzte – Steuer-
abzug rechtens war. 

Verfassungsmäßigkeit der 
Besteuerung von
Gewinnen aus privaten 
Wert papiergeschäften
in den Jahren 1999 und 
2000 zweifelhaft
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit 
Urteil vom 9.3.2004 (BStBl II 2005 
S. 56; siehe KPMG-Mitteilungen April 
2004 S. 2) die Besteuerung von Veräuße-
rungsgeschäften mit Wertpapieren gemäß 
§ 23 Abs. 1 EStG für die Jahre 1997 und 
1998 wegen Verstoßes gegen den Gleich-
heitsgrundsatz für unzulässig erklärt. Es 
hatte darauf abgestellt, dass aufgrund von 
Normdefiziten und bestehender Rechts-
praxis eine ausreichende Durchsetzung 
des Besteuerungsgebots nicht erreicht 
wurde. Der BFH hatte im Urteil vom 
29.11.2005 (BStBl II 2006 S. 178; siehe 
KPMG-Mitteilungen März 2006 S. 4) 
die Besteuerung für die Folgejahre als 
verfassungsgemäß erachtet. Denn insbe-
sondere das 2005 eingeführte Konten-
abrufverfahren ließ die Abfrage steuerlich
 relevanter Daten auch für frühere Ver-
anlagungszeiträume zu. Daher sei das 
normative gleichheitswidrige Erhebungs-
defizit bereits für das Jahr 1999 beseitigt.

Das Finanzgericht München hält es in 
dem im vorläufigen Verfahren der Voll-
ziehungsaussetzung ergangenen Beschluss 
vom 11.10.2007 (DStR 2007 S. 2056) für 
ernstlich zweifelhaft, ob die Besteuerung 
der Gewinne aus privaten Veräußerungs-
geschäften (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG) für 
die Jahre 1999 und 2000 verfassungs mäßig 
ist. Der BFH hatte für die Verfassungs-
mäßigkeit ab 1999 als Hauptargument 
auf die Möglichkeit des Kontenabrufs 
abgestellt. Hiergegen waren verfassungs-
rechtliche Bedenken erhoben worden, die 
erst durch den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 13.6.2007 (1 BvR 
603/05 u. a., DStRE 2007 S. 1196) zu 
§ 93 Abs. 7 AO in Verbindung mit § 93b 
AO ausgeräumt wurden. Der Kontenab-
ruf stand der Finanzverwaltung zudem 
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erst ab 1.4.2005 – also Jahre später – zur 
Verfügung und unterlag ferner selbst bis 
zur Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts verfassungsrechtlichen Bedenken.
Auch ist zu berücksichtigen, dass die 
große Masse der Besteuerungsfälle auf-
grund der Finanzamtspraxis zum Veran-
lagungsschluss und der Personal knapp-
heit unkontrolliert blieb. Das Finanzge-
richt sah daher ernstliche Zweifel an 
der Verfassungsmäßig der Besteuerung 
gegeben und gewährte demzufolge die 
Vollziehungs aussetzung. 

Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit der Verlustbe-
schränkung nach § 2b EStG
§ 2b EStG soll im Hinblick auf Verlust-
zuweisungsgesellschaften zur Verminde-
rung unerwünschter Steuersparmodelle 
beitragen. Nach dieser Vorschrift dürfen 
negative Einkünfte aufgrund von Beteili-
gungen an Gesellschaften oder Gemein-
schaften oder ähnlichen Modellen nicht 
mit anderen Einkünften ausgeglichen 
werden, wenn bei dem Erwerb oder der 
Gründung der Einkunftsquelle die 
Erzielung  eines steuerlichen Vorteils 
im Vordergrund steht.

Nach dem im vorläufigen Verfahren der 
Vollziehungsaussetzung ergangenen 
Beschluss des BFH vom 2.8.2007 (DStR 
2007 S. 2150) bestehen ernstliche Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit dieser 
Vorschrift. Diese ergeben sich aus der 
fehlenden Folgerichtigkeit und der Unbe-
stimmtheit ihrer Regelungsaussage. § 2b 
Satz 1 EStG stellt auf negative Einkünfte 
ab. Aus diesem Tatbestandsmerkmal 
ergibt sich, dass der Gesetzgeber für die 
von ihm definierten Verlustzuweisungs-
gesellschaften eine gegebene Einkünfte-
erzielungsabsicht (Streben nach einem 
Totalüberschuss) voraussetzt. Demgegen-
über geht die ständige Rechtsprechung 
davon aus, dass bei Gesellschaften, wel-
che interessierte Anleger mit dem Ver-
sprechen von Einkommensteuerminde-

rungen durch Verlustzuweisung werben, 
das Streben nach einem Totalüberschuss 
(Einkünfteerzielungsabsicht) von persön-
lichen Gründen – nämlich der Absicht 
der Erzielung von Einkommensteuer-
ersparnissen – verdrängt wird. Der Begriff 
der Verlustzuweisungsgesellschaft wird 
damit nicht einheitlich gehandhabt und es 
bleibt unklar, welche Merkmale eine Ver-
lustzuweisungsgesellschaft sowie ein 
„ähnliches Modell“ im Sinne des § 2b 
EStG aufweisen müssen. Zudem ist der 
Begriff „steuerlicher Vorteil“ weder aus 
Satz 3 der Vorschrift noch aus dem syste-
matischen Zusammenhang hinreichend 
eindeutig zu bestimmen. Die in § 2b 
Abs. 3 EStG enthaltene Beispielsdefini-
tion ist zum einen nicht abschließend. 
Zum anderen enthält sie wiederum eine 
Ansammlung unbestimmter Rechtsbe-
griffe wie „Rendite vor und nach Steuern, 
überwiegendes Beruhen, Betriebsfüh-
rung“, insbesondere aber das „in Aussicht 
stellen von Steuerminderungen durch 
Verlustzuweisungen“. Typischerweise 
führt aber jede Verlustzuweisung zur Ver-
minderung der Steuerlast. Eine Abstim-
mung mit einer etwaigen zusätzlichen 
Prospekthaftung ist aus der gesetzlichen 
Regelung nicht ersichtlich. Diese norma-
tiven Ungewißheiten können nicht durch 
BMF-Schreiben über die Anwendung der 
Norm beseitigt werden. Hinzu kommt, 
dass Satz 4 der Vorschrift auf § 2 Abs. 3 
EStG verweist, der seinerseits aufgrund 
verfassungsrechtlicher Unzulänglichkeiten 
zwischenzeitlich aufgehoben wurde.

Der BFH bejahte ein berechtigtes Inter-
esse des Antragstellers an der Vollzie-
hungsaussetzung. Überwiegende ent-
gegenstehende öffentliche Belange sah 
er nicht gegeben und gewährte daher die 
Vollziehungsaussetzung.

Anmerkung der Redaktion: § 2b EStG 
ist durch das VerlustbeschrG vom 
23.12.2005 (BGBl I S. 3683) rückwir-
kend zum 10.11.05 außer Kraft getreten. 
An seiner Stelle wurde § 15b EStG in das 
Gesetz eingefügt. 

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Steuerfreiheit von 
Zukunftssicherungsleis-
tungen des Arbeitgebers 
aufgrund eines für allge-
meinverbindlich erklärten 
Tarifvertrags
Aufwendungen des Arbeitgebers für die 
Zukunftssicherung des Arbeitnehmers, zu 
denen der Arbeitgeber aufgrund sozial-
versicherungsrechtlicher oder anderer 
gesetzlicher Vorschriften oder nach einer 
auf gesetzlicher Ermächtigung beru-
henden Bestimmung verpflichtet ist, sind 
gemäß § 3 Nr. 62 EStG steuerfrei. Im 
Fall des BFH-Urteils vom 13.9.2007 
(DStR 2007 S. 2008) ging es um die 
Frage, ob Zukunftssicherungsleistungen, 
welche aufgrund eines für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrags geleistet 
werden, unter diese Befreiung fallen.

Leistungen aufgrund einer freiwillig 
begründeten Rechtspflicht fallen nicht 
unter die Steuerbefreiung, die eine auf 
gesetzlicher Grundlage beruhende Ver-
pflichtung des Arbeitgebers voraussetzt. 
Der BFH ließ allerdings dahinstehen, ob 
Leistungen des Arbeitgebers, zu denen er 
tarifgebunden ist, in diesem Sinne frei-
willig erbracht und deshalb nicht von der 
Steuerbefreiung erfasst werden. Soweit 
sich jedoch die Verpflichtung eines nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebers daraus 
ergibt, dass ein Tarifvertrag gemäß § 5 
TVG für allgemeinverbindlich erklärt 
worden ist, greift die Steuerbefreiung ein.

Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet eine Ord-
nung des Arbeits- und Wirtschaftslebens, 
bei der der Staat seine Zuständigkeit zur 
Rechtsetzung weitgehend zurückgenom-
men und die Regelung der Arbeitsver-
träge grundsätzlich den Tarifparteien 
überlassen hat. Zur Regelung haben die 
Parteien das Instrument des Tarifver-
trages zur Verfügung. Bei der Normset-
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zung durch die Tarifparteien handelt es 
sich um Gesetzgebung im materiellen 
Sinne, welche im rechtstechnischen 
Sinne Normen erzeugt. Diese gelten 
zunächst nur für die Tarifparteien. Ein 
Tarifvertrag kann aber nach § 5 TVG für 
allgemeinverbindlich erklärt werden, 
sofern ein öffentliches Interesse besteht. 
Dies bewirkt, dass der Tarifvertrag in sei-
nem Geltungsbereich auch für Nichtver-
bandsmitglieder verbindlich wird. Dieser 
staatliche Hoheitsakt hat nicht nur die 
Bedeutung einer bloßen unselbstständi-
gen Zustimmungserklärung zur autonomen 
Normsetzung der Tarifparteien. Vielmehr 
handelt es sich um einen dem Staat vor-
gehaltenen Geltungsbefehl, der die 
Außenseiter an die Tarifnorm bindet. Es 
handelt sich insoweit nicht um ein Gesetz 
im formellen Sinne, sondern um einen 
Rechtsetzungsakt eigener Art zwischen 
autonomer Regelung und staatlicher 
Rechtssetzung, der seine Rechtsgrund-
lage in Art. 9 Abs. 3 GG findet. Da sie 
auch den nicht tarifgebundenen Arbeit-
geber materiell-gesetzlich bindet, ist es 
nicht gerechtfertigt, die insoweit gesetz-
lich auferlegten Zwangsbeiträge aus dem 
Anwendungsbereich der Befreiungsvor-
schrift auszuschließen. 

Übernahme von Studien-
gebühren für den Besuch 
einer Berufsakademie
Nach einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Karlsruhe vom 10.10.2007 
(DStR 2007 S. 1961) ist – wenn der 
Arbeit geber im Rahmen eines Ausbildungs-
dienst verhältnisses die vom studierenden 
Arbeitnehmer geschuldeten Studienge-
bühren übernimmt – wegen des ganz 
überwiegenden betrieblichen Interesses 
des Arbeitgebers kein Vorteil mit Arbeits-
lohncharakter anzunehmen. Dies gilt, 
sofern sich der Arbeitgeber arbeitsver-
traglich zur Übernahme der Studienge-
bühren verpflichtet hat. Voraussetzung 
ist, dass das ganz überwiegende betrieb-
liche Interesse durch eine Rückzahlungs-

verpflichtung des Studierenden für den 
Fall dokumentiert ist, dass er das die 
Ausbildungskosten übernehmende Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch innerhalb 
von zwei Jahren nach Studienabschluss 
verlässt. 

Körperschaftsteuer

Tatsächliche Durchführung 
des Gewinnabführungs-
vertrags; Verzinsung des 
Anspruchs auf Verlustüber-
nahme nach § 302 AktG
Der Anspruch aus dem Gewinnabfüh-
rungsvertrag auf Ausgleich eines Jahres-
fehlbetrags gemäß § 302 AktG entsteht 
am Bilanzstichtag der beherrschten 
Gesellschaft und ist ab diesem Zeitpunkt 
zu verzinsen. Nach dem BMF-Schreiben 
vom 15.10.2007 (DStR 2007 S. 1909) 
bewirkt ein Verstoß gegen die Verpflich-
tung zur Verzinsung nicht, dass der 
Gewinnabführungsvertrag und die steuer-
liche Organschaft nicht mehr anzuerken-
nen seien. Die unterlassene oder unzu-
treffende Verzinsung eines Verlustaus-
gleichanspruchs steht einer tatsächlichen 
Durchführung des Gewinnabführungs-
vertrags nicht entgegen. Die Beteiligten 
verletzen lediglich eine vertragliche 
Nebenpflicht. Das Unterlassen der (sach-
gerechten) Verzinsung führt aus steuer-
licher Sicht allerdings zu einer verdeck-
ten Gewinnausschüttung, weil der 
Gewinnabführungsvertrag nicht zu 
„fremdüblichen“ Bedingungen abge-
wickelt wird. Verdeckte Gewinnausschüt-
tungen haben aber im Rahmen der 
Organschaft den Charakter vorwegge-
nommener Gewinnabführungen, sodass 
sie als Vorleistungen auf den Anspruch 
aus dem Gewinnabführungsvertrag zu 
werten sind. Diese werden zur Vermei-
dung einer steuerlichen Doppelbelastung 
auf der Ebene des Organträgers entspre-
chend R 62 Abs. 2 KStR 2006 gekürzt. 
Durch eine verdeckte Gewinnabführung 

wird die Durchführung des Gewinnab-
führungsvertrags mithin nicht in Frage 
gestellt. 

VGA und Vorteilsausgleich 
bei dauerdefizitärem 
kommu nalen Eigenbetrieb 
im Organkreis
Kommunen unterhalten vielfach Eigen-
betriebe wie beispielsweise Bäderbe-
triebe, die dauerhaft defizitär sind. Deren 
Verluste sollen mit Gewinnen anderer 
Eigenbetriebe verrechnet werden. Im 
Falle des BFH-Urteils vom 22.8.2007 
(DStR 2007 S. 1954) war hierzu die fol-
gende Gestaltung gewählt worden. Die 
Gemeinde unterhielt einen dauerdefizi-
tären Eigenbetrieb (Hallenbad) sowie 
einen gewinnbringenden Eigenbetrieb 
(Entwicklung und Vertrieb von Grund-
stücken) jeweils in der Form einer GmbH. 
Deren Anteile wurden von einer weiteren 
GmbH (Verwaltungs-GmbH) gehalten, 
deren sämtliche Anteile wiederum die 
Gemeinde besaß. Die Verwaltungs-
GmbH fungierte als Organträgerin beider 
Tochtergesellschaften und hatte mit ihnen 
Gewinnabführungsverträge (einschließ-
lich Verlustausgleichsverpflichtung) 
geschlossen. Streitig war, ob sich das 
Einkommen der Verwaltungs-GmbH um 
den von der einen Organtochter über-
nommenen Verlust verminderte. Der 
BFH verneinte dies im Ergebnis.

Die Begründung der Organschaftsver-
hältnisse zum Zweck der sogenannten 
kommunalen Querfinanzierung von 
Gewinn- und Verlustbetrieben ist als sol-
che regelmäßig nicht als gestaltungsmiss-
bräuchlich anzusehen. Die ständigen Ver-
luste der einen Tochtergesellschaft waren 
auch nicht einer außerbetrieblichen Sphäre 
zuzurechnen, da Kapitalgesellschaften 
keine außerbetriebliche Sphäre haben. 
Der BFH hatte mit Urteil vom 4.12.1996 
(DStR 1997 S. 492) die vorherige gegen-
teilige Rechtsprechung aufgegeben. 
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An dieser Einschätzung hält er auch im 
Rahmen des Halbeinkünfteverfahrens fest. 
Den Gründen gegen eine außerbetrieb-
liche Sphäre – vor allem, dass nach § 8 
Abs. 2 KStG alle Einkünfte gewerblich 
sind, das Fehlen einer außerbetrieblichen 
Sphäre in der Handels- und damit in der 
Steuerbilanz sowie das Fehlen einer § 12 
Nr. 1 EStG entsprechenden Bestimmung 
im Körperschaftsteuerrecht – können 
zwar unschwer Gegenargumente entge-
gengestellt werden. Diese sind aber 
bereits bei der Rechtsprechungs änderung 
in 1996 berücksichtigt worden und ste-
hen den genannten Gründen keines falls 
übergewichtig gegenüber. Deshalb besteht 
keine Veranlassung, die ständige Spruch-
praxis zugunsten eines anderen Rechts-
verständnisses aufzugeben.

Scheidet somit bei einer – dauerdefizi-
tären – Kapitalgesellschaft trotz fehlender 
Gewinnerzielungsabsicht ein so genannter 
Liebhabereibetrieb aus, ist die bei gesell-
schaftlicher Veranlassung gebotene Ein-
kommenskorrektur mittels der Grund-
sätze über die vGA vorzunehmen. Nach 
§ 8 Abs. 3 KStG vermindern vGA das 
Einkommen nicht. Die strukturbeding ten 
Dauerverluste würde ein gedachter 
ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
führer nicht hinnehmen. Er wäre nicht 
bereit, Leistungen zu erbringen, welche 
eigentlich dem mittelbaren Alleingesell-
schafter (Gemeinde) obliegen, und dafür 
auf die Dauer Verluste hinzunehmen. Der 
Gemeinde entsteht zugleich ein eigener, 
zurechenbarer Vorteil. Die Daseinsvor-
sorge durch den Bäderbetrieb zugunsten 
der Bürger ist eine eigene Aufgabe der 
Gemeinde. Diese hat sie der GmbH über-
tragen und sich dadurch von eigenen 
Aufwendungen entlastet. Die Vorausset-
zungen der vGA sind damit erfüllt. Eine 
andere Einschätzung ergibt sich nicht 
daraus, dass sich nach den landesgesetz-
lichen Regelungen die Gemeinden nur 
eingeschränkt an juristischen Personen 
des privaten Rechts beteiligen dürfen. 
Wenn eine Gemeinde eigene Aufgaben 
auf Eigenbetriebe in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft überträgt, 

müssen  sich diese Gesellschaften den all-
gemeinen – also auch den steuerlichen – 
Regelungen unterwerfen. Unbeachtlich 
ist in diesem Zusammenhang, dass der 
Obergesellschaft (Verwaltungs-GmbH) 
möglicherweise Vorteile aus der Gestal-
tung erwachsen. Auch diese Vorgänge 
sind gesellschaftsrechtlich (mit-)veran-
lasst. Daher ist der eine Vorgang als vGA 
und der andere Vorgang als verdeckte 
Einlage zu beurteilen.

Im Organkreis hat die vGA zunächst die 
Auswirkung, dass sich bei der „Bäder“-
GmbH das Einkommen entsprechend 
erhöht (die Frage eines Gewinnaufschlags 
ließ der BFH im Hinblick auf das Ver-
böserungsverbot unentschieden). Der 
Mehrbetrag gilt aufgrund des Gewinnab-
führungsvertrags als an den Organträger 
abgeführt und ist von diesem nach §§ 14 
und 17 KStG zu versteuern. Er ist beim 
Organträger als vGA an die Gemeinde in 
ihrer Stellung als Obergesellschafterin zu 
werten.

Anmerkung der Redaktion: Zu dieser 
Entscheidung liegt inzwischen ein 
(Nicht-)Anwendungserlass des BMF vom 
7.12.2007 (IV B 7 – S. 2760/07/0011) 
vor. 

Ermittlung des Vollaus-
schüttungssteuersatzes für 
Gewinne inländischer 
 Niederlassungen EU/EWR-
ausländischer Kapitalgesell-
schaften aufgrund der 
EuGH-Entscheidung 
„CLT-UFA“
Der BFH hatte mit Urteil vom 9.8.2006 
(DStR 2006 S. 2129; siehe KPMG-
Mitteilungen  Januar/Februar 2007 S. 11) 
aufgrund der EuGH-Entscheidung vom 
23.2.2006 („CLT-UFA“, DStR 2006 
S. 418; siehe KPMG-Mitteilungen April 

2006 S. 9) entschieden, dass der von 
einer EU-Kapitalgesellschaft durch eine 
Zweigniederlassung im Inland erzielte 
Gewinn mit dem Steuersatz zu besteuern 
ist, der unter vergleichbaren Umständen 
bei Gewinnen einer inländischen Tochter-
gesellschaft, die ihre Gewinne voll aus-
schüttet, anzuwenden wäre. Nach dem 
BMF-Schreiben vom 17.10.2007 (DStR 
2007 S. 1961) sind die Grundsätze dieses 
BFH-Urteils mit folgender Maßgabe 
allgemein  anzuwenden.

Die Grundsätze des Urteils sind in allen 
noch offenen Fällen von beschränkt 
steuer pflichtigen Kapitalgesellschaften, 
deren Sitz oder Geschäftsleitung in 
einem EU/EWR-Mitgliedstaat liegt und 
Gewinne durch eine inländische Betriebs-
stätte bezieht, für diejenigen Veranla-
gungszeiträume anzuwenden, für die das 
Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfah-
ren gilt.

Die Steuerbelastung der inländischen 
Betriebsstätte ist so zu berechnen, als 
wäre sie eine inländische Tochtergesell-
schaft gewesen und hätte ihren Gewinn 
höchstmöglich ausgeschüttet. Danach 
berechnet sich die Steuerbelastung mit 
Körperschaftsteuer und Solidaritätszu-
schlag (SolZ) wie folgt.

Das zu versteuernde Einkommen zuzüg-
lich der darin nicht enthaltenen Betriebs-
vermögensänderungen im Sinne von 
§ 30 Abs. 2 KStG a. F. für das laufende 
Wirtschaftsjahr (zum Beispiel Investitions-
zulagen) ist die Bemessungsgrundlage, 
auf welche der maßgebende Ausschüt-
tungssteuersatz (zuzüglich SolZ) anzu-
wenden ist.

Die Steuerbelastung erhöht sich, wenn 
nicht abziehbare Aufwendungen im zu 
versteuernden Einkommen enthalten 
sind. Die nicht abziehbaren Aufwen-
dungen stehen für eine Ausschüttung im 
Sinne der „Ausschüttungsfiktion“ des 
BFH-Urteils nicht zur Verfügung. Die 
Steuer erhöht sich dadurch entsprechend. 
Der Satz für diese Steuererhöhung ist der 
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entsprechenden Spalte der dem BMF-
Schreiben beigefügten Tabelle zu entneh-
men. Auf die Ermittlung eines SolZ wird 
aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

Nach Ansicht des BMF unterliegt der 
Ausschüttungsbetrag – vorbehaltlich der 
Mutter-Tochter-Richtlinie oder eines im 
Einzelfall anwendbaren DBA – der für 
den jeweiligen Veranlagungszeitraum 
maßgebenden Kapitalertragsteuer für 
Dividenden. Dabei gilt zum Ende eines 
Wirtschaftsjahres die handelsbilanzielle 
Betriebsvermögensmehrung gegenüber 
dem Ende des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres als ausgeschüttet. Im Veran-
lagungszeitraum 1996 gilt bei Anwen-
dung des § 44d Abs. 1 EStG in der 
damals geltenden Fassung der Ausschüt-
tungsbetrag als anteilig zugeflossen, 
sofern die beschränkte Steuerpflicht nicht 
erst im zweiten Halbjahr eintrat.

Die gesamte Steuerbelastung darf den 
Betrag nicht übersteigen, der sich unter 
Berücksichtigung des Betriebsstätten-
Steuersatzes auf das zu versteuernde Ein-
kommen oder für die Veranlagungs-
zeiträume 1999 und 2000 unter Berück-
sichtigung des Steuersatzes nach § 23 
Abs. 1 KStG auf das zu versteuernde 
Einkommen ergibt. 

Mantelkauf; Verlust der 
wirtschaftlichen Identität
Gemäß § 8 Abs. 4 KStG in der für das 
Streitjahr 1996 geltenden Fassung setzt 
der Verlustabzug bei einer Körperschaft 
voraus, dass diese nicht nur rechtlich, 
sondern auch wirtschaftlich mit der Kör-
perschaft identisch ist, die den Verlust 
erlitten hat. Die erforderliche wirtschaft-
liche Identität liegt nach Satz 2 der 
Bestimmung insbesondere dann nicht 
mehr vor, wenn mehr als drei Viertel der 
Anteile übertragen werden und die 
Gesellschaft danach ihren Geschäftsbe-
trieb mit überwiegend neuem Betriebs-
vermögen wieder aufnimmt.

In dem dem BFH-Urteil vom 5.6.2007 
(DStR 2007 S. 2152) zugrunde liegenden 
Streitfall hatte eine GmbH ihren gesam-
ten Betrieb (Fertigung von keramischen 
Belägen für Böden und von hinterlüfteten 
Fassaden) mit Ausnahme minderwertiger 
Waren und der Kundenforderungen mit 
Verträgen von 16. und 19.2.1996 veräu-
ßert. Mit der Erwerberin hatte sie verein-
bart, den Vertrieb für hinterlüftete Fassa-
den auf Provisionsbasis weiterzuführen. 
Daneben übte sie noch Abwicklungstätig-
keiten (Absatz des Restbestände, Einzug 
der Kundenforderungen) aus. Ihre Anteile 
wurden durch Vertrag vom 5.9.1996 an 
eine KG veräußert. Dies erfolgte auf 
der Basis eines Zwischenabschlusses 
zum 30.6.1996, welcher kein Anlagever-
mögen, jedoch Vorräte in Höhe von 
110 TDM und Forderungen sowie sons-
tige Vermögensgegenstände im Betrag 
von 3.246 TDM auswies. Die KG ver-
pachtete mit Vertrag vom 30.9.1996 ihren 
auf die Herstellung elastischer Garne 
gerichteten Betrieb an die GmbH und 
übereignete dieser Vorratsvermögen mit 
einem Buchwert von mind. 5,8 Mio. DM. 
Das Finanz amt ließ den zum 31.12.1995 
festgestellten Verlustabzug von rund 
28,9 Mio. DM wegen Verlust der wirt-
schaftlichen Identität (§ 8 Abs. 4 KStG) 
nur bis zur Höhe des bis zum 30.6.1996 
erzielten Gewinns zu. Die dagegen erho-
bene Klage wies der BFH ab.

Allerdings ergibt sich der Verlust der 
wirtschaftlichen Identität nicht aus dem 
Regelbeispiel in § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG 
a. F. Danach ist neben der Übertragung 
von mehr als drei Vierteln der Anteile 
erforderlich, dass die Gesellschaft ihren 
Geschäftsbetrieb nach Veräußerung der 
Anteile wieder aufnimmt. Die Wieder-
aufnahme setzt eine vorherige Einstel-
lung voraus. Die bloße Fortführung des 
Geschäftsbetriebs ohne dessen Einstel-
lung genügt – anders als nach der Neu-
regelung des § 8 Abs. 4 KStG 1996 n. F. – 
nicht. Die Einstellung erfordert, dass die 
Gesellschaft im wirtschaftlichen Ergeb-
nis aufhört, werbend tätig zu sein. Dies 
ist nicht der Fall, wenn die Gesellschaft – 

unabhängig von Art und Umfang ihrer 
bisherigen Tätigkeit – eine Tätigkeit aus-
übt, welche ins Gewicht fällt und das 
Unternehmen als wirtschaftlich aktiv 
erscheinen lässt. Die Gesellschaft hatte 
bereits 1996 vor Übertragung ihrer 
Anteile mit der Handelsvertretertätigkeit 
begonnen. Nach den erzielten Provisions-
erlösen, die bis 1999 zwischen 73 TDM 
und 173 TDM betrugen, handelte es sich 
um eine ins Gewicht fallende Betätigung, 
welche die Gesellschaft als wirtschaftlich 
aktiv erscheinen ließ. Der Geschäftsbe-
trieb war damit bereits vor Übertragung 
der Anteile aufgenommen worden und 
nicht – wie für § 8 Abs. 4 KStG a. F. 
erforderlich – danach.

Die Geltung der Generalklausel dieser 
Vorschrift ist aber nicht auf das Regelbei-
spiel beschränkt. Es gibt zwar mittelbar 
einen Maßstab für die unter die General-
klausel zu fassenden Sachverhalte. Diese 
müssen aber mit den Voraussetzungen 
des Regelbeispiels nur wirtschaftlich 
 vergleichbar sein. Im Streitfall ist die 
Übertragung des alten Betriebs unter 
Übernahme der relativ geringfügigen 
Vertriebs tätigkeit mit der Einstellung des 
Geschäfts betriebs, die im Anschluss an 
die Anteilsübertragung erfolgte Über-
nahme der ertragreichen Garnproduktion 
mit einer Wiederaufnahme des Geschäfts-
betriebs wirtschaftlich vergleichbar. Die 
an die Stelle der Wiederaufnahme tre-
tende Ausweitung des Geschäftsbetriebs 
erfolgte auch mit überwiegend neuem 
Betriebsvermögen. Dieses hatte die 
Gesellschaft im Anschluss an die Über-
tragung sämtlicher Anteile und in sach-
lichem und zeitlichem Zusammenhang 
damit erworben. Unter Betriebsvermögen 
im Sinne des § 8 Abs. 4 KStG ist aus-
schließlich das Aktivvermögen zu ver-
stehen. Umlaufvermögen ist zumindest 
dann einzubeziehen, wenn es zu einem 
Branchenwechsel gekommen ist und des-
halb – wie im Streitfall – die Wirtschafts-
güter des Umlaufvermögens für das 
Unternehmen prägend sind. Überwiegend 
neues Betriebsvermögen liegt vor, wenn 
das zugegangene Aktivvermögen den 
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NEUIGKEITEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG NACH IFRS UND HGBJanuar/Februar 2008

A. IFRS: Aktuelle Entwicklungen

I. SEC stimmt Wegfall der 
IFRS-Überleitung für 
foreign private issuer zu
Am 15. November 2007 hat die Securi-
ties and Exchange Commission (SEC) 
darüber informiert, dass sie sich dafür 
ausgesprochen hat, das Erfordernis einer 
Überleitungsrechnung von IFRS auf US-
GAAP für gelistete ausländische Unter-
nehmen („foreign private issuers“) in 
bestimmten Fällen abzuschaffen. 

Eine diesbezügliche final rule lag zum 
Redaktionsschluss dieser Accounting 
News noch nicht vor. Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme wird jedoch sein, 
dass der Abschluss des foreign private 
issuers eine Entsprechens erklärung mit 
den IFRS, wie sie vom International 
Accounting Standards Board (IASB) her-
ausgegeben wurden, enthält.

Unternehmen, die ihren IFRS-Abschluss 
entsprechend den Regelungen der Euro-
päischen Union (EU) aufstellen und dem-
gemäß einige Regelungen zu hedge-
accounting nach IAS 39 Financial Ins-
truments: Recognition and Measurement
nicht anwenden, haben zwei Jahre lang 
die Möglichkeit, eine Überleitung zu den 
IFRS, wie sie vom IASB verabschiedet 
wurden, vorzunehmen. 
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Die entsprechende Regelung tritt 60 Tage 
nach Veröffentlichung im Federal Regis-
ter in Kraft und gilt für Geschäftsjahre, ter in Kraft und gilt für Geschäftsjahre, ter
die nach dem 15. November 2007 enden.

Die Anwendung von IFRS für foreign 
private issuers ändert nicht die Notwen-
digkeit von anderen filing requirements.
Die Prüfung beispielsweise ist nach wie 
vor im Einklang mit den PCAOB-
Standards  durchzuführen. 

Die Entscheidung der SEC, IFRS-
Abschlüsse für foreign private issuers
ohne Überleitung zu akzeptieren, ist ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zu einer 
Anerkennung von IFRS-Abschlüssen für 
domestic issuer. 

II. IDW veröffentlicht ERS 
HFA 24
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) hat den Entwurf 
einer Stellungnahme zur Rechnungs-
legung: Einzelfragen zu den Angabe-
pflichten des IFRS 7 zu Finanz instru-
menten (IDW ERS HFA 24) veröffent-
licht.

Gegenstand des Entwurfs sind einzelne 
Angabepflichten des IFRS 7 Financial 
Instruments: Disclosures im Rahmen der 
Aufstellung von Abschlüssen deutscher 
Unternehmen nach IFRS. Die Stellung-
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nahme folgt dem Aufbau von IFRS 7.
In einigen Fällen, in denen der Wortlaut 
in IFRS 7 keine eindeutige Regelung zu 
den Angabepflichten enthält, werden 
Empfehlungen gegeben. Dabei handelt 
es sich im Wesentlichen um folgende 
Aspekte: 

Anwendungsbereich und Bildung von 

Klassen von Finanzinstrumenten

IDW ERS HFA 24 erläutert, dass „Ferti-
gungsaufträge mit aktivischem Saldo 
gegenüber Kunden“ im Sinne von IAS 11 
aufgrund ihres Forderungs charakters zum 
Anwendungsbereich von IFRS 7 gehören 
und im Regelfall als eigene Klasse im 
Sinne von IFRS 7.6 zu behandeln sind.
Entsprechendes gilt für Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-
Leasingverhältnissen.

Dagegen sind Verträge, die aufgrund der 
sogenannten own use exemption
(IAS 39.6) als schwebende Geschäfte zu 
behandeln sind, nicht von IFRS 7 erfasst.

Bedeutung von Finanzinstrumenten für 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zusammenhang mit der Angabe des 
maximalen Kreditausfallrisikos bei loans 
and receivables wird gemäß IFRS 7.9 die 
Angabe des Betrags gefordert, um den 
eingesetzte Kreditderivate oder ähnliche 
Instrumente das maximale Kreditausfall-
risiko vermindern. „Ähnliche Instru-
mente“ sind gemäß dem Entwurf auch 
Finanzgarantien und Kreditversiche-
rungen.

IFRS 7.16 fordert für jede Klasse von 
finanziellen Vermögenswerten eine Über-
leitungsrechnung mit allen Änderungen 
von Wertminderungen, die auf einem 
gesonderten Wertberichtigungs  konto 
erfasst wurden. Nach Auffassung des 
IDW kann die sachgerechte Ausgestal-
tung dieser Überleitungsrechnung nur 
unternehmens spezifisch erfolgen. Aller-
dings sollten die Angaben getrennt für 
Einzelwert berichtigungen und Wertbe-
richtigungen auf Portfoliobasis gemacht 
werden.

Nach IFRS 7.20(a) sind die Nettoge-
winne und -verluste für jede Kategorie 
gesondert auszuweisen. IDW ERS 
HFA 24 empfiehlt insoweit eine Brutto-
darstellung der unsaldierten Aufwen-
dungen und Erträge.

Der Betrag des Wertminderungs aufwands 
ist nach IFRS 7.20(e) für jede Klasse von 
finanziellen Vermögens werten anzuge-
ben. Das IDW vertritt die Auffassung, 
dass auch Aufwendungen aus der Inan-
spruchnahme von Finanz garantien von 
der Angabepflicht erfasst werden, obwohl 
die Vorschrift nur „finanzielle Vermö-
genswerte“ nennt.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden 
(IFRS 7.21) ist nach dem Entwurf eine 
reine Wiedergabe des Standardtextes oder 
ein bloßer Hinweis auf detaillierte Rege-
lungen in internen Richtlinien zur Erfül-
lung der Angabepflichten nicht ausrei-
chend. Andererseits ist bei der Angabe 
der Annahmen zur Bestimmung der bei-
zulegenden Zeitwerte – sofern eine 
Bewertungsmethode angewendet wird – 
die explizite Nennung der verwendeten 
Zinssätze, Zinsstruktur kurven usw. nicht 
erforderlich (IFRS 7.27).

Hinsichtlich der erfolgswirksamen Ver-
rechnung der Bewertungsdifferenzen bei 
Finanzinstrumenten, die nicht auf einem 
aktiven Markt gehandelt werden, 
 empfiehlt IDW ERS HFA 24 folgende 
Differenzierung (IFRS 7.28):

• Bei zinstragenden Instrumenten: 
 Verteilung der Differenz nach der 
Effektivzinsmethode;

• Bei Eigenkapitalinstrumenten: 
 Erfassung der Differenz erst bei 
Abgang.

Art und Umfang der Risiken aus Finanz-

instrumenten

IFRS 7.37(a) fordert für jede Klasse eine 
Aufgliederung der Altersstruktur von 
finanziellen Vermögenswerten, die über-

fällig, aber nicht wertgemindert sind. 
Gemäß IDW ERS HFA 24 handelt es 
sich bei den „Wertminderungen“ insoweit 
nur um Einzelwert berichtigungen. Hierzu 
rechnen auch solche Wertberichtigungen, 
die einzeln identifiziert wurden, für die 
jedoch aus Vereinfachungsgründen eine 
Bestimmung der Wertminderungshöhe 
auf Portfoliobasis erfolgt (pauschalierte 
Einzelwertberichtigung). Die Angabe-
pflicht besteht für den Gesamtbetrag des 
betroffenen Geschäfts, auch wenn nur 
ein Teilbetrag am Abschlussstichtag über-
fällig ist.

War ein finanzieller Vermögenswert in 
der Vergangenheit einzeln wertgemindert 
und ist der Grund für die Wertminderung 
am Abschlussstichtag entfallen, sodass 
die Einzelwertberichtigung aufgelöst 
wurde, besteht keine Angabepflicht nach 
IFRS 7.37(b) mehr.

IFRS 7.37(c) verlangt eine Beschreibung 
der erhaltenen Sicherheiten. Da die Vor-
schrift nur von einer Schätzung des bei-
zulegenden Zeitwerts der Sicherheiten 
spricht, dürfen nach IDW ERS HFA 24 
keine zu hohen Anforderungen an die 
Genauigkeit der Zeitwertermittlung 
gestellt werden. Der Entwurf stellt jedoch 
klar, dass die Verwendung von Belei-
hungswerten aufgrund der Abschläge auf 
den Verkehrswert regelmäßig nicht sach-
gerecht ist.

Hinsichtlich des Liquiditätsrisikos regelt 
IFRS 7.39, dass eine Restlaufzeiten-
gliederung auf Basis der erwarteten Fäl-
ligkeitstermine zusätzlich zu der Gliede-
rung auf Basis der vertraglich vereinbar-
ten Fälligkeitstermine dargestellt werden 
kann, falls das Liquiditätsrisiko nach 
erwarteten Fälligkeiten gesteuert wird. 
Die Stellungnahme des IDW regt 
generell  eine solche ergänzende 
Restlaufzeiten gliederung an. In diesem 
Zusammenhang wird auch empfohlen, 
ungewisse Zahlungen aus Finanz-
garantien in die Restlaufzeiten gliederung 
einzubeziehen.
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Die Ausführungen in IDW ERS HFA 24 
stehen unter dem Vorbehalt, dass durch 
das IASB und das IFRIC keine abwei-
chende Auffassung geäußert wird. 

Der Entwurf steht auf der Internetseite 
des IDW zum Download zur Verfügung.

B. HGB: Aktuelle Entwicklungen

I. DSR legt DRS 15a vor
Der Deutsche Standardisierungsrat 
(DSR) hat am 7. Dezember 2007 den 
Deutschen Rechnungslegungs Standard 
(DRS) 15a Übernahmerechtliche Anga-
ben und Erläuterungen im Konzern-
lagebericht veröffentlicht. Der Standard lagebericht veröffentlicht. Der Standard lagebericht
soll eine einheitliche Anwendung des 
Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richt-
linie betreffend Übernahmeangebote 
gewährleisten, in dem unter anderem ent-
sprechende Anforderungen an die Lage-
berichterstattung definiert werden. 

Ziel der in DRS 15a konkretisierten 
Anforderungen des § 315 Abs. 4 HGB ist 
es, potenzielle Bieter in die Lage zu ver-
setzen, sich vor Abgabe eines Übernahme-
angebots ein umfassendes Bild über die 
mögliche Zielgesellschaft und ihre Struk-
tur sowie etwaige Übernahmehindernisse 
zu verschaffen. Hierzu werden unter 
anderem folgende Angabe pflichten ein-
gehender geregelt: 

• Sachverhalte, welche hinsichtlich der 
Zusammensetzung des gezeichneten 
Kapitals anzugeben sind;

• Regelungen zur Zurechnung von 
 indirekten Beteiligungen am Kapital;

• Vereinbarungen des Mutterunterneh-
mens, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels im Falle eines Über-
nahmeangebots stehen, wenn sie für 
die zukünftige Ertrags-, Finanz- und 
Vermögenslage des Konzerns relevant 
sind;

• Darstellung von Entschädigungsver-
einbarungen des Mutterunternehmens 
mit Mitgliedern des Vorstands oder 
Arbeitnehmern;

• Mögliche Verweise zwischen bei-
spielsweise Anhang und Lagebericht; 

• Klarstellungen, ob qualitative oder 
quantitative Angaben erforderlich 
sind.

II. DSR gibt DRS 17 heraus
Der DSR hat am 7. Dezember 2007 DRS 
17 Berichterstattung über die Vergütung 
der Organmitglieder veröffentlicht. Der der Organmitglieder veröffentlicht. Der der Organmitglieder
Standard konkretisiert die Anforderungen 
an die Berichterstattung gemäß §§ 314 
Abs. 1 Nr. 6, 315 Abs. 2 Nr. 4 HGB 
von Konzernen. Im Folgenden werden 
Eckpunkte des DRS 17 dargestellt: 

Formelle Grundsätze zur Art der 

Darstellung  und zu Vergleichsangaben 

über Vorjahre  

DRS 17 empfiehlt, die Pflichtangaben 
zur Vergütung der Organmitglieder, die 
gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 5 bis 9 
HGB im Anhang und gemäß § 315 
Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 HGB im Lagebericht 
zu machen sind, in einem Vergütungsbe-
richt als Teil des Konzernlageberichts dar-
zustellen. Ein Verweis auf eine nicht zum 
Lagebericht gehörende Veröffentlichung 
unter Verzicht auf die gesonderte Darstel-
lung im Lagebericht ist nach Ansicht des 
DSR nicht mit dem Gesetz zu vereinba-
ren. Die Pflicht angaben nach § 314 
Abs. 1 Nr. 6a Satz 1 bis 4 HGB sind auf 
jeden Fall im Anhang zu machen. Ein 
bloßer Verweis auf den Lagebericht ist 
insoweit nach Ansicht des DSR unzuläs-
sig. Im Interesse der Vollständigkeit des 
Vergütungsberichts wird entweder eine 
doppelte Darstellung in Anhang und 
 Vergütungsbericht oder ein Verweis im 
Vergütungs bericht auf die Angaben im 
Anhang empfohlen. 

Über die Anforderungen des Gesetzes 
hinaus sieht DRS 17 die Angabe von Vor-
jahreszahlen zu quantitativen Angaben 
vor. Zu verbalen Angaben müssen Erläu-
terungen zum Vorjahr gemacht werden, 
sofern diese für das Verständnis der 
Angaben von Bedeutung sind.

Angaben zu Gesamtbezügen für tätige 

Organmitglieder 

In die Angaben zu den Gesamtbezügen 
der Organmitglieder sind sowohl die vom 
Mutterunternehmen gewährten Bezüge 
als auch die von Tochterunternehmen 
gewährten Bezüge einzubeziehen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Tochter-
unternehmen in den Konzernabschluss 
einbezogen werden oder nicht. Die 
Angabe pflicht gilt für alle Personen, die 
während des Geschäftsjahres Organ-
mitglied waren. Dabei ist es unerheblich, 
ob das Organmitglied seine Funktion 
zum Bilanzstichtag noch ausübt.

Nicht zu den Gesamtbezügen gehören 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, 
Prämien für Rückdeckungsversicherungen
zur Deckung von Pensionszusagen, 
Arbeitgeberanteile zur Sozial-
versicherung, Beiträge für eine D&O-
Versicherung sowie erstattete Umsatz-
steuer. DRS 17 stellt ferner klar, dass nur 
die Bezüge anzugeben sind, die das 
Organmitglied für die Wahrnehmung sei-
ner Tätigkeit erhält. Damit sind Bezüge, 
die mit der Arbeit im entsprechenden 
Gremium nicht in Zusammenhang stehen 
(zum Beispiel für sonstige Beratungsleis-
tungen), nicht anzugeben.

Die Bezüge sind in dem Geschäftsjahr 
anzugeben, in dem die entsprechenden 
Tätigkeiten erbracht werden. Allerdings 
ist auf die vollständige Erbringung der 
Tätigkeit abzustellen. Das heißt Bezüge 
für Tätigkeiten, die sich über mehrere 
Perioden erstrecken und mit der aufschie-
benden Bedingung gewährt werden, dass 
die Tätigkeiten vollständig erbracht 
 werden, sind erst anzugeben, wenn die 
Bedingung erfüllt ist. 
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Zu aktienbasierten Vergütungsformen 
stellt DRS 17 fest, dass diese mit dem 
beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt 
ihrer Gewährung in die Gesamtbezüge 
einzubeziehen sind. 

Zusatzangaben für börsennotierte Aktien-

gesellschaften einschließlich Angaben zu 

den Grundzügen des Vergütungssystems 

DRS 17 erläutert, welche Vergütungs-
bestandteile bei den nach § 314 Abs. 1 
Nr. 6a HGB für Vorstandsmitglieder indi-
vidualisiert zu machenden Angaben in 
welche der Kategorien (erfolgsabhän-
gige, erfolgsunabhängige Komponenten 
sowie Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung) fallen.

Darüber hinaus werden die Bestandteile 
der Leistungen konkretisiert, die dem 
Vorstand für den Fall der Beendigung der 
Tätigkeit zugesagt werden und die gemäß 
§ 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 6 HGB anzuge-
ben sind. Insbesondere fallen hierunter 
Pensionszusagen, Versorgungs leistungen 
und Abfindungen. Diese sind ebenfalls 
individualisiert und in die oben genann-
ten Kategorien aufgeteilt anzugeben.

Ferner wird dargestellt, welche Angaben 
zu Leistungen von Dritten zu machen 
sind, die dem Vorstand für seine Tätigkeit 
zugesagt oder gewährt werden. Diese 
sind ebenfalls individualisiert und in die 
oben genannten Kategorien aufgeteilt 
anzugeben.

Für IFRS-Abschlüsse stellt DRS 17 klar, 
welche weitergehenden, im Konzern-
abschluss enthaltenen Angaben zu 
bestimmten Bezügen nach § 314 Abs. 1 
Nr. 6a Satz 9 HGB individualisiert erfol-
gen müssen. Hierunter fallen ausschließ-
lich die Angaben zu aktienbasierten Ver-
gütungsformen nach IFRS 2.44 und 
IFRS 2.51(a).

Zu den Grundzügen des Vergütungs-
systems wird erläutert, dass eine 
Berichtspflicht immer dann besteht, 
wenn die anzugebenden Sachverhalte 
nach vernünftiger kaufmännischer 

 Beurteilung wichtige Informationen für 
den Berichtsempfänger darstellen und 
der Gesellschaft durch die Angabe nicht 
erhebliche Nachteile entstehen.

Angaben für frühere Organmitglieder und 

ihre Hinterbliebenen 

Bei den Angaben für frühere Organmit-
glieder und ihre Hinterbliebenen sind die 
Bezüge auf den Zeitpunkt der Beendi-
gung der Organtätigkeit abzugrenzen.

DRS 17 ist erstmals für Geschäftsjahre, 
die nach dem 31. Dezember 2007 begin-
nen, anzuwenden. Bei erstmaliger Dar-
stellung kann auf die Vergleichsangaben 
verzichtet werden, soweit diese nicht von 
anderen Vorschriften gefordert sind.

III. IDW veröffentlicht ERS 
HFA 22
Das IDW hat den Entwurf einer Stellung-
nahme zur Rechnungslegung: Zur ein-
heitlichen oder getrennten handelsrecht-
lichen Bilanzierung strukturierter Finanz-
instrumente (IDW ERS HFA 22) veröffent-
licht.

Ziel der Verlautbarung ist es, die Anfor-
derungen an die handelsrechtliche Bilan-
zierung strukturierter Finanz instrumente 
sowohl beim Erwerber bzw. Gläubiger 
als auch beim Emittenten bzw. Schuldner 
dieser Finanzinstrumente darzustellen. 
In der Stellungnahme werden Anforde-
rungen formuliert, die unabhängig von 
der Rechtsform oder der Branchen-
zugehörigkeit grundsätzlich für alle 
Unternehmen gelten.

Definition

Strukturierte Finanzinstrumente im Sinne 
des Entwurfs sind Vermögensgegen-
stände mit Forderungscharakter 
(zum Beispiel Ansprüche aus Krediten, 
Schuldscheindarlehen oder Anleihen) 
beziehungsweise entsprechende Verbind-
lichkeiten, die im Vergleich zu den nicht 
strukturierten Finanzinstrumenten hin-

sichtlich ihrer Verzinsung, ihrer Laufzeit 
und/oder ihrer Rückzahlung besondere 
Ausstattungsmerkmale aufweisen. Die 
Ausgestaltung strukturierter Finanzins-
trumente besteht in der Regel darin, dass 
ein Basisinstrument mit einem oder meh-
reren Derivaten zu einer Einheit verbun-
den ist und die Bestandteile im Regelfall 
nicht einzeln erworben oder verkauft 
werden können.

Dokumentation

IDW ERS HFA 22 hält fest, dass die in 
strukturierte Finanzinstrumente einge-
betteten Derivate unabhängig von ihrer 
bilanziellen Behandlung wie schwebende 
Geschäfte in der Buchführung gesondert 
zu dokumentieren sind.

Grundsätze für die einheitliche oder 

gesonderte Bilanzierung

Gemäß dem Entwurf sind strukturierte 
Finanzinstrumente wegen ihrer Verbin-
dung zu einer Einheit grundsätzlich als 
einheitlicher Vermögensgegenstand 
bzw. einheitliche Verbindlichkeit zu 
bilanzieren.

Wenn das strukturierte Finanzinstrument 
jedoch durch das eingebettete Derivat im 
Vergleich zum Basisinstrument wesent-
lich erhöhte oder zusätzliche (anders-
artige) Risiken oder Chancen aufweist, 
handelt es sich nach der im Handelsrecht 
gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise um zwei Instrumente. Diese sind 
grundsätzlich getrennt voneinander zu 
bilanzieren.

Getrennte Bilanzierung

Die Verlautbarung nennt beispielhaft fol-
gende Fälle für Situationen, in denen das 
strukturierte Finanzinstrument aufgrund 
des eingebetteten Derivats im Vergleich 
zum Basisinstrument wesentlich erhöhte 
oder zusätzliche Risiken oder Chancen 
aufweist:

• Das Basisinstrument ist mit einem 
Derivat verbunden, das einem über 
das Zinsrisiko hinausgehenden Markt-
preisrisiko unterliegt.
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• Das Basisinstrument ist mit einem 
Derivat verbunden, das neben dem 
Bonitätsrisiko des Emittenten wei-
teren Risiken unterliegt.

• Aufgrund des eingebetteten Derivats 
besteht die Möglichkeit einer Negativ-
verzinsung.

• Das eingebettete Derivat, bei dem die 
Basisvariable ein Zinssatz oder Zins-
index ist, kann die anfängliche Ren-
dite des Basisinstruments des Erwer-
bers mindestens verdoppeln und zu 
einer Rendite führen, die mindestens 
doppelt so hoch ist wie die Marktren-
dite für einen Vertrag mit den gleichen 
Bedingungen wie das Basisinstru-
ment.

• Das eingebettete Derivat sieht 
bedingte oder unbedingte Abnahme-
verpflichtungen für weitere Finanz-
instrumente zu festgelegten Konditi-
onen vor, sodass die Abnahme der 
weiteren Finanz instrumente nicht zum 
künftigen beizulegenden Zeitwert 
erfolgt.

• Das eingebettete Derivat sieht Verein-
barungen zur Verlängerung der Lauf-
zeit vor, ohne dass die Verzinsung an 
die aktuellen Marktkonditionen zum 
Zeitpunkt der Verlängerung angepasst 
wird.

• Das eingebettete Derivat betrifft 
Kauf-, Verkaufs-, Verzichts- oder Vor-
fälligkeitsoptionen, wobei der Aus-
übungspreis der Option am jeweiligen 
Ausübungstag nicht annähernd den 
fortgeführten Anschaffungskosten 
bzw. dem Buchwert des Basisinstru-
ments entspricht.

Liegen die Voraussetzungen für eine 
getrennte Bilanzierung vor, sind die 
Bestandteile strukturierter Finanz-
instrumente unter Beachtung der jeweils 
maßgeblichen handelsrechtlichen Grund-
sätze als einzelne Vermögens gegenstände 
und Verbindlichkeiten zu bilanzieren. 

Beim erstmaligen Ansatz sind die 
Anschaffungskosten des strukturierten 
Finanzinstruments im Verhältnis der 
beizulegenden Zeitwerte der einzelnen 
Bestandteile zuzuordnen.

Einheitliche Bilanzierung

Auch wenn strukturierte Finanzinstru-
mente durch das eingebettete Derivat im 
Vergleich zum Basis instrument wesent-
lich erhöhte oder zusätzliche (andersar-
tige) Risiken oder Chancen aufweisen 
und daher nach den vorstehenden Aus-
führungen eine Trennung geboten wäre, 
bleibt es nach Auffassung des IDW bei 
einer einheitlichen Bilanzierung, wenn 
diese zu einer zutreffenden Darstellung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
führt. Dies ist nach IDW ERS HFA 22 in 
folgenden Fällen anzunehmen:

• Das strukturierte Finanzinstrument 
wird mit dem niedrigeren Wert aus 
beizulegendem Wert und fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet und 
die Bewertung basiert auf einer Notie-
rung des strukturierten Finanzinstru-
ments auf einem aktiven Markt.

• Das strukturierte Finanzinstrument 
wurde zu Handelszwecken erworben.

• Es besteht eine vertraglich vereinbarte 
unbedingte Kapitalgarantie, mit der 
das eingesetzte Kapital zum 
Fälligkeits zeitpunkt garantiert wird, 
und das strukturierte Finanzinstru-
ment wird mit der Absicht, dieses bis 
zur Endfälligkeit zu halten, dem 
Anlagevermögen  zugeordnet.

In diesen Fällen führt die einheitliche 
Bilanzierung nicht zu einer unzutref-
fenden Darstellung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage, weil die beson-
deren Risiken des strukturierten Finanz-
instruments durch eine objektivierte 
Bewertung zutreffend dargestellt bezie-
hungsweise durch die Kapital garantie auf 
das Bonitätsrisiko des Emittenten redu-
ziert werden.

Der Entwurf steht auf der Internetseite 
des IDW zum Download zur Verfügung.

C. Weitere Themen

I. DPR gibt Prüfungs-
schwerpunkte bekannt
Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung (DPR) hat in einer Pressemittei-
lung folgende Schwerpunkte für die 
anstehende Prüfung der Jahresfinanzbe-
richte 2007 und Halbjahresfinanzberichte 
2008 bekannt gegeben: 

• Bewertung von im Rahmen von Ver-
briefungstransaktionen emittierten 
Wertpapieren;

• Konsolidierungskreis, insbesondere 
von Zweckgesellschaften (IAS 27; 
SIC 12);

• Überprüfung der Werthaltigkeit von 
Vermögenswerten (IAS 36) ein-
schließlich nachvollziehbarer Doku-
mentation, Anhangangaben;

• Lagebericht: Darstellung der Risiko-
managementziele und -methoden 
sowie Darstellung der voraussicht-
lichen Entwicklung;

• Angaben über Beziehungen zu nahe 
stehenden Unternehmen und Personen 
(IAS 24);

• Unternehmenszusammenschlüsse 
(IFRS 3), insbesondere Kaufpreis-
allokation und Anhangangaben.

II. IDW und RIC veröffent-
lichen Positionspapiere zur 
Subprime-Krise 
Das IDW und das Rechnungslegungs 
Interpretations Committee (RIC) des 
Deutschen Rechnungslegungs Standards 
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Committee (DRSC) haben am 
10. Dezember 2007 ein Positionspapier 
bzw. Questions and Answers zu Bilanzie-
rungs- und Bewertungsfragen im Zusam-
menhang mit der Subprime-Krise veröf-
fentlicht. 

Die Positionspapiere sind inhaltlich mit-
einander abgestimmt. Die Organisationen 
stimmen darin überein, dass beide 
Papiere in Grundsatzfragen der Bilanzie-
rung nach IFRS inhaltlich in Einklang 
stehen. Dabei wurden entsprechende 
Diskussionen  auf internationaler Ebene 
berücksichtigt. Im Folgenden werden die 
Kernaussagen zusammenfassend dar-
gestellt:

Bilanzierung und Bewertung nach IFRS

Vorliegen eines aktiven Marktes

Bei Preisnotierungen auf organisierten 
Märkten ist grundsätzlich von einem 
aktiven Markt auszugehen. Ist das Han-
delsvolumen jedoch ausnahmsweise rela-
tiv niedrig, muss im Einzelfall geprüft 
werden, ob ein aktiver Markt im Sinne 
der IFRS vorliegt.

Der Handel bestimmter Finanz-
instrumente erfolgt über Market Maker, 
die verbindliche An- und Verkaufspreise 
stellen. Derartige Preise sind zu unter-
scheiden von Abwehrpreisen, zu denen 
Transaktionen nicht ernsthaft beabsich-
tigt sind, und von sogenannten indika-
tiven Kursen, die weder auf Markttrans-
aktionen basieren noch den notwendigen 
Verbindlichkeitsgrad haben.

Ein aktiver Markt liegt nicht mehr vor, 
wenn aufgrund des vollständigen und 
längerfristigen Rückzugs von Käufern 
und/oder Verkäufern eine Marktliquidität 
nicht mehr festzustellen ist. Resultieren 
Transaktionen nachweislich aus erzwun-
genen Geschäften, zwangsweisen Liqui-
dationen oder Notverkäufen, ist dies ein 
Indiz für einen nicht mehr aktiven Markt.

Kategorisierung der Verbriefungstitel

Der Investor muss im Zugangszeitpunkt 
entscheiden, welcher Kategorie von 
Finanzinstrumenten die Verbriefungstitel 
zuzuordnen sind. In der Regel ist auf-
grund der festen Laufzeit sowie der 
bestimmten Vergütung eine Zuordnung 
zu held-to-maturity investments und 
loans and receivables zulässig. Im Falle 
der Zuordnung zu loans and receivables
darf im Zugangszeitpunkt kein aktiver 
Markt vorliegen. Entstehung oder Weg-
fall eines aktiven Marktes führen nicht zu 
einer Umklassifizierung.

Abtrennung eingebetteter Derivate 

beim Investor

Bei der Frage der Abtrennung eingebet-
teter Derivate sind Cash-Strukturen und 
synthetische Strukturen zu unterscheiden, 
wobei Kombinationen aus beidem wie 
synthetische Strukturen zu behandeln 
sind. 

Begibt eine Zweckgesellschaft Wert-
papiere im Rahmen einer Cash-Struktur, 
ist sie rechtlicher und wirtschaftlicher 
Eigentümer des übernommenen Port-
folios. Es sind regelmäßig die Definitions-
kriterien einer Finanzgarantie erfüllt, so-
dass keine eingebetteten Derivate vorlie-
gen. Bei synthetischen Strukturen liegen 
jedoch eingebettete Derivate vor, die 
getrennt zu bilanzieren sind.

Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts

Die Ermittlung des beizulegenden Zeit-
werts von Finanzinstrumenten erfolgt 
nach der Hierarchie des IAS 39.48f:

Aktiver Markt
• Stufe 1: Preis am Abschlussstichtag;

• Stufe 2: Preis kurz vor dem 
Abschlussstichtag (anzupassen im 
Falle wesentlicher Veränderungen);

Kein aktiver Markt
• Stufe 3: Verwendung der jüngsten 

Geschäftsvorfälle für dasselbe Finanz-
instrument;

• Stufe 4: Vergleich mit dem aktuellen 
Zeitwert eines im Wesentlichen iden-
tischen Finanzinstrumentes;

• Stufe 5: Anwendung von Bewertungs-
modellen.

IDW und RIC weisen darauf hin, dass 
auch in der derzeitigen Marktsituation 
das Primat der Marktbewertung zu 
beachten ist. Bei den Verbriefungstiteln 
hat sich bisher noch kein allgemein 
akzeptiertes Bewertungsmodell durch-
gesetzt. IDW und RIC stellen jedoch klar, 
dass bei der Verwendung von Bewertungs-
methoden auf marktnahe Inputfaktoren 
zurückzugreifen ist. 

Wertminderung von Finanzinstrumenten 

nach IAS 39

Zu beachten ist, dass die Verminderung 
des beizulegenden Zeitwerts eines Finanz-
instruments aufgrund gestiegener Zins-
sätze oder der Illiquidität des Marktes für 
sich genommen kein hinreichendes Indiz 
für einen objektiven Hinweis auf eine 
Wertminderung im Sinne des IAS 39 dar-
stellt. Erst der wahrscheinliche (Teil-)Aus-
fall einer Tranche führt zu einer ergebnis-
wirksam zu erfassenden Wertminderung. 

Kreditzusagen (Liquiditätszusagen)

Die überwiegende Zahl der Kreditzusa-
gen fällt nicht in den Anwendungsbereich 
von IAS 39, sondern ist nach IAS 37 zu 
beurteilen. Danach ist zu unterscheiden, 
ob es sich um einen belastenden Vertrag 
oder eine Eventualverbindlichkeit han-
delt. Bei Kreditzusagen liegt ein belas-
tender Vertrag vor, wenn das der Kredit-
zusage zugrunde liegende Darlehen wert-
berichtigt werden müsste. 

Konsolidierung von Zweckgesellschaften

Im Zusammenhang mit Verbriefungs-
transaktionen ist in der Regel auch die 
Frage der Konsolidierung von Zweck-
gesellschaften zu beurteilen. Zu jedem 
Bilanzstichtag muss geprüft werden, ob 
sich die Vertragsverhältnisse und damit 
die Risikostruktur zwischen den beteilig-
ten Parteien verändert haben. In diesem 
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Sinne löst die Prolongation eine Neu-
beurteilung der Konsolidierungspflicht 
auf Grundlage der aktuellen Einschät-
zung der Verteilung der Chancen und 
Risiken aus. 

Angaben im Anhang

Hierbei sind die Angaben nach IFRS 7, 
insbesondere die Angaben zur Ermittlung 
der beizulegenden Zeitwerte, zu beach-
ten. Darüber hinaus wirkt sich die aktu-
elle Marktlage auf die Angaben zur 
Ermessensausübung (IAS 1.113) sowie 
zu Schätzungen (IAS 1.116) aus. 

Bilanzierung und Bewertung nach HGB

Zuordnung der Wertpapiere zum 

Anlage- oder Umlaufvermögen und 

Konsequenzen  für die Bewertung

Die Zuordnung erworbener Vermögens-
gegenstände zum Anlage- oder Umlauf-
vermögen nimmt das Unternehmen 
anhand der Zweck bestimmung bei Ver-
tragsabschluss vor. Eine Umwidmung 
von Wertpapieren kann nur im Falle einer 
Änderung der Zweckbestimmung auf-
grund neuer nachprüfbarer Tatsachen 
vorgenommen werden. 

Ermittlung des beizulegenden Werts

Der beizulegende Wert wird aus vorlie-
genden Börsen- oder Marktpreisen abge-
leitet. Ist dies nicht möglich, wird er 
anhand von eigenen Bewertungs modellen 
des Inhabers oder indikativen Kursen 
ermittelt. Dabei stellen Abwehr preise 
keine geeignete Bewertungs grundlage 
dar. Die geschätzten Werte sind zu 
plausibilisieren . Grundsätzlich sind die 
Bewertungsmethoden stetig anzuwenden.

Niederstwerttest 

Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens sind nach dem strengen 
 Niederstwertprinzip auf einen nied-
rigeren beizulegenden Wert abzuschrei-
ben. Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens unterliegen dem gemilderten 
Niederstwertprinzip. Eine Abschreibung 
ist nur im Fall dauernder Wertminderung 
vorzunehmen. Bei der Beurteilung, ob 

eine dauernde Wertminderung vorliegt, 
ist auf die der Verbriefung zugrunde 
liegenden  Tranchen abzustellen.

Abtrennung eingebetteter Derivate

Bei synthetischen Strukturen sind Basis-
vertrag und Derivat grundsätzlich 
getrennt zu bilanzieren. Sind sie jedoch 
dem Handelsbestand zugeordnet, ist eine 
einheitliche Bilanzierung sachgerecht.

Kreditzusagen (Liquiditätszusagen)

Bei Kreditinstituten sind alle unwiderruf-
lichen Kreditzusagen unter der Bilanz 
auszuweisen. Für akute Kreditrisiken 
sind Rückstellungen zu bilden. Dies ist 
stets der Fall, wenn für der Kreditzusage 
zugrunde liegende Darlehen oder Wert-
papiere eine Wertberichtigung zu bilden 
wäre.

Konsolidierung von Zweckgesellschaften

Die gesellschaftsrechtliche Leitungs-
kompetenz liegt in der Regel nicht beim 
Sponsor/Originator. Zur Verwirklichung 
des Tatbestands der einheitlichen Leitung 
durch den Originator/Sponsor wäre nach 
derzeitiger Rechtslage eine Beteiligung 
an der Zweckgesellschaft erforderlich.

Angaben im Anhang

Die Anhangangaben richten sich nach 
den allgemeinen Bestimmungen der 
§§ 284, 284, 313, 314 HGB.

Die Veröffentlichungen stehen auf den 
Internetseiten des IDW beziehungsweise 
des DRSC zur Verfügung.
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Bestand des vorher vorhandenen Rest-
aktivvermögens übersteigt. Im Streitfall 
überstieg das zugeführte Vorratsvermö-
gen das bei der Anteilsübertragung vor-
handene Restvermögen bei weitem.

Als Rechtsfolge des § 8 Abs. 4 KStG war 
der zum 31.12.1995 festgestellte Verlust 
nur insoweit für den Verlustabzug im 
Streitjahr 1996 heranzuziehen, als dieser 
von dem anteiligen Gesamtbetrag der 
Einkünfte vorzunehmen war, der auf den 
Zeitraum bis zur Anteilsübertragung 
(5.9.1996) entfiel. Im Übrigen ist der 
Verlustabzug ausgeschlossen. Dies folgt 
aus § 8 Abs. 4 Satz 3 KStG, welcher für 
den Verlustabzug im laufenden Jahr auf 
den Zeitpunkt der Anteilsübertragung 
abstellt. 

Grunderwerbsteuer

Steuerfreiheit bei schenk-
weiser Übertragung von 
Anteilen an einer grund-
besitzenden Gesellschaft
Ändert sich bei einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft der Gesellschafter-
bestand innerhalb von fünf Jahren derart, 
dass mindestens 95 Prozent der Anteile 
auf neue Gesellschafter übergehen, gilt 
dies nach § 1 Abs. 2a GrEStG als ein auf 
die Übertragung des Grundbesitzes auf 
eine neue Personengesellschaft gerich-
tetes Rechtsgeschäft. Nach dem BFH-
Urteil vom 12.10.2006 (BStBl II 2007 
S. 409) ist ein solcher Vorgang gleich-
wohl gemäß § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG 
grunderwerbsteuerfrei, wenn die Gesell-
schaftsanteile schenkweise übertragen 
worden sind. Nach dem Zweck des § 3 
Nr. 2 GrEStG soll die doppelte Belastung 
eines Lebensvorgangs mit Grunderwerb-
steuer und Schenkungsteuer vermieden 
werden.

Nach den gleichlautenden Erlassen der 
Obersten Landesbehörden vom 

11.10.2007 (DStR 2007 S. 1913) führt 
diese Rechtsprechung zu entsprechenden 
Ergänzungen bzw. zur Aufhebung entge-
genstehender Erlasse – nämlich Auf-
hebung des Erlasses vom 28.4.2005 
(3 – S. 4501/6; DStR 2005 S. 1012) und 
Änderung des Erlasses vom 28.4.2005 
(3 – S. 4505/18; DStR 2005 S. 1012). 

Abgabenordnung

Inhaltliche Anforderungen 
an einen Vorläufigkeits-
vermerk
Eine Steuerfestsetzung kann nach § 165 
AO vorläufig erfolgen, soweit ungewiss 
ist, ob die Voraussetzungen für ihre Ent-
stehung eingetreten sind. Umfang und 
Grund der Vorläufigkeit sind im Steuer-
bescheid für den Steuerpflichtigen aus-
reichend erkennbar anzugeben (§ 165 
Abs. 2 AO). Soweit die Finanzbehörde 
eine Steuer vorläufig festgesetzt hat, 
kann sie die Festsetzung aufheben oder 
ändern. Enthält ein Steuerbescheid zum 
Umfang der Vorläufigkeit keinerlei Anga-
ben und ergibt sich dieser Umfang auch 
nicht aus anderen Umständen, so ist der 
Vermerk nicht hinreichend bestimmt. 
Er berechtigt dann nicht zur Aufhebung 
oder Änderung der Steuerfestsetzung.

Nach dem BFH-Urteil vom 12.7.2007 
(DStR 2007 S. 2111) kann der Vorläufig-
keitsvermerk auch dann wirksam sein, 
wenn Erläuterungen im Bescheid fehlen 
oder die Formulierung unklar ist – vor-
ausgesetzt, der Umfang der Vorläufigkeit 
lässt sich im Wege der Auslegung aus der 
Sicht eines objektiven Empfängers fest-
stellen. Maßgebend ist, ob für den Steuer-
pflichtigen aufgrund des gegebenen 
Sachverhalts der Umfang der Vorläufig-
keit hinreichend erkennbar war – also ob 
sich der Umfang der Vorläufigkeit für ihn 
ohne weiteres erschließen musste. Von 
Bedeutung ist insoweit die Eindeutigkeit 
der Steuererklärung und des Inhalts des 
Steuerbescheids. Darüber hinaus kann 

sich die Erkennbarkeit des Umfangs der 
Vorläufigkeit auch daraus ergeben, dass 
der Steuerpflichtige aufgrund seines eige-
nen, dem Erlass des Bescheids vorausge-
henden Verhaltens Rückschlüsse auf den 
Umfang der Vorläufigkeit ziehen muss.

Im Streitfall waren die Vorläufigkeitsver-
merke unwirksam, weil das Finanzamt 
Angaben unterlassen hatte, weshalb und 
in welchem Umfang die Feststellungen 
nur vorläufig getroffen wurden und 
weder die Feststellungsbescheide selbst 
noch das Verhalten des Steuerpflichtigen 
Anhaltspunkte für eine Auslegung boten. 
Die langjährigen Verluste einer Kunst-
galerie waren jeweils festgestellt worden 
ohne nähere Bestimmung des Umfangs 
der Vorläufigkeit. Selbst wenn nur eine 
Einkunfts art Gegenstand des Feststel-
lungsbescheids ist, kann aus dem Vor-
läufigkeitsvermerk nicht geschlossen 
werden, auf welches der drei Sachver-
haltselemente der Gewinnermittlung 
(Betriebs einnah men, Betriebsausgaben, 
Einkünfteerzielungsabsicht) sich die Vor-
läufigkeit bezieht. Die Feststellungserklä-
rungen wiesen ferner keine vom Steuer-
pflichtigen zu vertretende Unklarheiten 
oder Lücken auf, aufgrund derer Rück-
schlüsse auf den Umfang bzw. Gegen-
stand der Vorläufigkeit möglich gewesen 
wären. Der BFH verneinte deshalb die 
Wirksamkeit der Vorläufigkeitsvermerke 
und verwehrte die nachträgliche Ände-
rung der Feststellungsbescheide. 

Zugriff des Finanzamtes 
auf datenverarbeitungs-
gestützte Buchführung
Der BFH nahm im Verfahren der Vollzie-
hungsaussetzung durch Beschluss vom 
26.9.2007 (DStR 2007 S. 2156) zu Fra-
gen der Mitwirkungspflicht des Steuer-
pflichtigen bei Außenprüfungen Stellung. 
Die Steuerpflichtige, eine AG, die Organ-
gesellschaft im Rahmen einer körper-
schaftsteuerlichen und gewerbesteuer-
lichen Organschaft mit ihrer Mutterge-
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sellschaft war, wickelte ihre Finanzbuch-
haltung über ein elektronisches Datenver-
arbeitungssystem ab. Sie hatte Eingangs-
rechnungen zusammen mit anderen, 
steuer rechtlich nicht relevanten Unter-
lagen auf elektronische Datenträger 
gescannt, ohne dass das System nachträg-
lich zwischen relevanten und nicht rele-
vanten unterscheiden konnte. Die Origi-
nalrechnungen hatte sie anschließend 
vernichtet. Die Ausgangsrechnungen 
wurden in Form von pdf-Dateien elektro-
nisch gespeichert. Die Steuerpflichtige 
verweigerte dem Finanzamt den unmit-
telbaren Zugriff auf die ohne Trennungs-
möglichkeit gescannten und digital 
ge spei cherten Belege und bot stattdessen 
an, die gewünschten Belege auszu-
drucken. Außerdem verweigerte sie den 
Zugriff auf die ihrer Auffassung nach 
steuerlich nicht relevanten Konten. Diese 
betrafen die Drohverlustrückstellungen 
aus schwebenden Geschäften, die nicht 
abzugsfähigen Betriebsausgaben und die 
Aufwendungen für handelsrechtliche 
Steuerumlagen im Organkreis. Gegen die 
Aufforderung des Finanzamts unter 
Berufung auf das Einsichtsrecht gemäß 
§ 147 Abs. 6 AO, den Zugriff auf die 
digitalisierten Belege sowie die genann-
ten Konten zu gewähren, legte die Steuer-
pflichtige Rechtsmittel ein und bean-
tragte zugleich Aussetzung der Vollzie-
hung. Diese lehnte der BFH ab.

Die Aufbewahrung von Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen in Form der Spei-
cherung von Bilddateien (pdf- oder tif-
Dateien) auf elektronischen Datenträgern 
ist – unter den im Streitfall erfüllten Vor-
aussetzungen des § 147 Abs. 2 AO – eine 
zulässige Form der Aufbewahrung. Das 
Erfordernis der maschinellen Auswert-
barkeit steht dem nicht entgegen. Zwar 
mögen derartige grafische Dateien zur 
Weiterverarbeitung in DV-gestützten 
Buchführungssystemen grundsätzlich 
nicht geeignet sein. Dies trifft jedoch 
auch für die in Papierform erstellten 
 Originale der Rechnungen zu. § 147 
Abs. 2 Nr. 2 AO verpflichtet den Steuer-
pflichtigen nicht, bei der Archivierung 

auf Datenträger eine höhere Datenverar-
beitungsfähigkeit herzustellen, als sie 
dem Original anhaftet.

Digitalisierte Dateien müssen am Bild-
schirm lesbar gemacht werden (§ 147 
Abs. 5 AO). Demgegenüber genügt der 
Ausdruck der Belege nicht. Denn § 147 
Abs. 5 AO begründet neben der Anforde-
rung der Lesbarkeit (auf dem Bildschirm) 
die zusätzliche weitere Pflicht des Steuer-
pflichtigen, auf Wunsch des Finanzamts 
die Unterlagen auszudrucken. Der Aus-
druck kann daher nicht an die Stelle der 
Verpflichtung zur Lesbarmachung treten, 
sondern gewährt dem Finanzamt nur ein 
zusätzliches Anforderungsrecht. Ein Ver-
stoß gegen das Übermaßverbot liegt in 
der Anforderung der Lesbarmachung 
nicht, obwohl die Daten nicht durch-
gängig getrennt von steuerrechtlich nicht 
relevanten Daten gespeichert wurden. 
Dieser in den Verantwortungsbereich der 
Steuerpflichtigen fallende Umstand ist 
nicht geeignet, das zulässige Maß der 
Prüfungs intensität einzuschränken.

Das Einsichtsrecht des Finanzamts 
erstreckt sich auch auf die vorgenannten 
Konten. Die steuerrechtliche Aufbewah-
rungspflicht und das Einsichtsrecht 
erstrecken sich nach § 147 AO auf die 
gesamte handelsrechtliche Buchführung, 
zu welcher auch die genannten Konten 
gehören. Zudem fehlt es diesen Konten 
nicht an der steuerlichen Relevanz. Die 
auf den Konten erfassten Aufwendungen 
haben den nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung zu ermit-
telnden handelsrechtlichen Gewinn 
gemindert und sich deshalb auf den 
Unterschiedsbetrag, der gemäß § 4 Abs. 1 
EStG Ausgangspunkt für die steuerliche 
Gewinnermittlung ist, ausgewirkt. Die 
nachfolgende Hinzurechnung außerhalb 
der Bilanz ist Teil der steuerlichen 
Gewinnermittlung und unterliegt damit 
der Prüfung durch das Finanzamt. Da 
auch innerhalb dieser Konten Fehler 
nicht ausgeschlossen werden können, 
gibt es keine Gründe für den Ausschluss 
des Prüfungsrechts des Finanzamts. 

Zentrale Sammlung und 
Auswertung von Unter-
lagen über steuerliche 
Auslands beziehungen
Das BMF-Schreiben vom 7.9.2007 
(DStR 2007 S. 2164) nimmt zu den Auf-
gaben der Informationszentrale für steu-
erliche Auslandsbeziehungen (IZA) als 
Arbeitsbereich des Bundeszentralamtes 
für Steuern (BZSt) wie folgt Stellung. In 
Anbetracht des Umfangs der Auslands-
verflechtungen der Wirtschaft kommt der 
Ermittlung von Auslandsbeziehungen 
ständig wachsende Bedeutung zu. Die 
IZA sammelt Informationen über grenz-
überschreitende Beziehungen von Unter-
nehmen, ausländische Rechtssubjekte, 
Rechtsprechung und Kommentierung zur 
steuerlichen Beurteilung der Beziehungen 
zu ausländischen Basis- oder Briefkas-
tenfirmen sowie zu Niedrigsteuergebie-
ten. Sie sammelt und wertet Mitteilungen  
über ausländische Beteiligungen aus und 
entscheidet gegebenenfalls über die ört-
liche Zuständigkeit der Finanzbehörden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
anderen Finanzbehörden sowie anderen 
Behörden und Gerichten gelten die allge-
meinen Grundsätze über Amtshilfe. Das 
BMF-Schreiben fasst die für Anfragen 
erforderlichen Angaben zusammen und 
regelt den üblichen Inhalt von Auskünf-
ten. Kosten berechnet die IZA im Regel-
fall nicht. Besteht eine Kostentragungs-
pflicht Dritter, wird die Höhe der Kosten 
mitgeteilt.

Weiterhin legt das BMF-Schreiben fest, 
welche Informationen die Finanzämter 
dem IZA laufend zu geben haben. 
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Umsatzsteuer

Umsatzsteuerliche
Behandlung von Werbe- 
und Sachprämien
Die OFD Frankfurt nahm mit Verfügung 
vom 7.8.2007 (DStR 2007 S. 2113) zu 
der Frage Stellung, wie Werbe- und 
Sachprämien sogenannter „Leser werben 
Leser“-Aktionen im Zeitschriften- und 
Zeitungsbereich aus umsatzsteuerlicher 
Sicht zu behandeln sind. Für die umsatz-
steuerliche Beurteilung dieser Prämien 
unterscheidet man drei Fallgruppen.

Wirbt ein Leser einen neuen Abonnenten 
und erhält hierfür von einem Zeitungs- 
oder Zeitschriftenverlag eine Werbe-
prämie („Leser werben Leser“-Werbeprä-
mien an Laien oder Gelegenheits werber), 
liegt aus umsatzsteuerlicher Sicht bei der 
Hingabe der Werbeprämie eine Lieferung 
in Form eines tauschähnlichen Umsatzes 
vor. Der Lieferung der Werbeprämie des 
Zeitungs- oder Zeitschriftenverlags steht 
dabei die Vermittlungsleistung des Lesers 
gegenüber. Entgelt für die Lieferung der 
Werbeprämie ist nach § 10 Abs. 2 Satz 2 
UStG der Wert der Vermittlungsleistung 
des Lesers. Da der Wert der Vermittlungs-
leistung im Allgemeinen nicht objektiv 
bestimmbar ist, ist dieser nach § 162 AO 
zu schätzen. Aus Vereinfachungsgründen 
kann der Wert der Vermittlungsleistung 
mit dem Einkaufspreis zuzüglich der 
Versand kosten angesetzt werden. Wird 
die Werbung jedoch im wirtschaftlichen 
Interesse des Abonnenten betrieben 
(zum Beispiel Zeitschriftenhändler), ist 
die Prämie als Preisnachlass zu werten 
(vergleiche BFH, Urteil vom 7.3.1995, 
BStBl. II 1995 S. 518).

In den Fällen, in denen ein Altabonnent 
einen neuen Abonnenten wirbt und sich 
gleichzeitig verpflichtet, sein Abonne-
ment beizubehalten bzw. zu verlängern 
und für die Neuwerbung und die Beibe-
haltung bzw. der Verlängerung eine 

Prämie  erhält („Leser werben Leser“-
Werbeprämien an Altabonnenten mit 
eigener Weiterverpflichtung), so erfolgt 
die Lieferung der Prämie insoweit gegen 
Entgelt, als sie für die Vermittlung des 
neuen Abonnements gewährt wird. Dies 
allerdings auch nur dann, wenn der Preis-
nachlass dem Altabonnenten tatsächlich 
zugewendet wird (zum Beispiel durch 
Änderung der Rechnung). Der Sachwert 
der Prämie wird in diesen Fällen entspre-
chend der Mindestverpflichtungszeit 
des Abonnements aufgeteilt (Finanz-
gericht Köln, Urteil vom 27.11.1997, 
4 K 3429/95). Wird der Preisnachlass 
nicht tatsächlich zugewendet, weil in den 
wenigsten Fällen die Rechnung korrigiert 
wird, stellt der nicht erfolgte Preisnach-
lass ebenfalls Entgelt für die Zuwendung 
der Werbeprämie dar. Auch der Teil, der 
für die Verlängerung des Abonnements 
gewährt wird, ist somit Entgelt für die 
Vermittlungsleistung.

Wird dem Neuabonnenten eine Sach-
prämie für den Neuabschluss oder dem 
Altabonnenten für die Verlängerung des 
bestehenden Abonnements gewährt 
(Sachprämie für Erstabschluss oder Ver-
längerung des bestehenden Abonnements), 
liegt aus umsatzsteuerlicher Sicht eine 
einheitliche entgeltliche Leistung vor. 
Die Sachprämie zählt als Zugabe (unselbst-
ständige Nebenleistung), die nicht zu 
einer Minderung des Entgelts für die ver-
einbarte Lieferung führt. Entgelt ist damit 
der Preis, den der Leistungsempfänger 
für die Lieferung der Zeitung bzw. der 
Zeitschrift und der Sachprämie aufwen-
det, das heißt in der Regel der Preis für 
das Abonnement. Der ermäßigte Steuer-
satz kommt zur Anwendung. 

Keine Unternehmereigen-
schaft einer natürlichen 
Person , die zugleich 
alleiniger  Geschäftsführer, 
Gesellschafter und Arbeit-
nehmer einer GmbH ist
Mit Urteil vom 18.10.2007 (DStR 2007 
S. 1958) hat der EuGH entschieden, dass 
eine natürliche Person, die aufgrund 
eines Arbeitsvertrages mit einer steuer-
pflichtigen Gesellschaft – deren einziger 
Gesellschafter, Geschäftsführer und Mit-
arbeiter sie ist – sämtliche im Geschäfts-
bereich dieser Gesellschaft anfallenden 
Arbeiten im Namen und auf Rechnung 
dieser Gesellschaft ausführt, für die 
Zwecke  von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der 
Sechsten Richtlinie (jetzt Art. 11 MwSt-
SystRL) nicht selbst als Steuerpflichtiger 
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Sechsten 
Richtlinie (jetzt Art. 9 MwStSystRL) gilt. 

Dies folgt nach Auffassung des EuGH 
aus Art. 4 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie. 
Denn nach Art. 4 Abs. 1 der Sechsten 
Richtlinie kann Steuerpflichtiger nur 
sein, wer eine der in Abs. 2 genannten 
wirtschaftlichen Tätigkeiten selbstständig 
ausübt. Personen, die durch einen Arbeits-
vertrag an ihren Arbeitgeber gebunden 
sind und sich deshalb in einem Verhältnis 
der Unterordnung befinden, sind aus-
geschlossen (vergleiche Art. 4 Abs. 4 
Unterabs. 1 der Sechsten Richtlinie). 
Dass die natürliche Person gleichzeitig 
der einzige Gesellschafter, Geschäftsfüh-
rer und Mitarbeiter der GmbH und damit 
wirtschaftlich mit der GmbH identisch 
ist, ist nach Auffassung des EuGH im 
vorliegenden Fall unbeachtlich. Für das 
Bestehen eines Unterordnungsverhält-
nisses sprechen im vorliegenden Fall die 
konkrete Beziehungs ausgestaltung zwi-
schen Gesellschaft und Kläger – wie die 
Arbeitsentgeltregelungen, das Handeln 
des Klägers auf Rechnung und Verant-
wortung der GmbH sowie das mangelnde 
wirtschaftliche Risiko gegenüber Dritten 
seitens des Klägers. 
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Dem stehen nach Auffassung des EuGH 
weder das Urteil in der Rechtssache 
Heerma (C-23/98, Slg. 2000, I-419) noch 
das Urteil in der Rechtssache Asscher
(C-107/94, Slg. 1996, I-3089) entgegen. 

Denn anders als in der Rechtssache 
Heerma, bei der es um eine selbststän-
dige Vermietungstätigkeit eines Gesell-
schafters gegenüber der Gesellschaft 
geht, bestehe vorliegend ein durch den 
Arbeitsvertrag begründetes Verhältnis der 
Unterordnung zwischen Gesellschafter 
und Gesellschaft. 

Die Entscheidung in der Rechtssache 
Asscher sei zur Arbeitnehmerfreizügig-
keit und Nieder lassungsfreiheit (Art. 48, 
52 a.F. bzw. Art. 39, 43 n.F. EG-Vertrag) 
ergangen und daher nicht geeignet, die 
Mehrwertsteuerpflichtigkeit einer Tätig-
keit zu bestimmen. 

Rechtsfolgen bei Beendi-
gung der Organschaft
Die OFD Hannover hat mit Verfügung 
vom 6.8.2007 (DStR 2007 S. 1962) zu 
den Rechtsfolgen bei Beendigung der 
umsatzsteuerlichen Organschaft Stellung 
genommen.

Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt 
vor, wenn eine juristische Person nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Ver-
hältnisse finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in das Unternehmen des 
Organträgers eingegliedert ist. Sobald 
eine der oben genannten Tatbestandsvor-
aussetzungen nicht mehr erfüllt ist, endet 
die Organschaft.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der 
Betrieb des Organträgers oder der Organ-
gesellschaft veräußert wird oder sich 
etwa die Stimmrechtsverhältnisse durch 
Aufnahme weiterer Gesellschafter in die 
Organgesellschaft entscheidend ändern. 
Daneben führt die OFD Hannover aus, 
dass die Liquidation oder auch die Ver-

mögenslosigkeit der Organgesellschaft 
nicht zwingend zu einer Beendigung der 
Organschaft führen muss. Die Organge-
sellschaft zählt solange zum Unternehmen,
bis die Liquidation abgeschlossen und 
das vorhandene Gesellschaftsvermögen 
veräußert ist. Der bloße Liquidationsbe-
schluss führt somit nicht zur Beendigung 
der Organschaft. Bei Vermögenslosigkeit 
der Organgesellschaft dauert die Organ-
schaft fort, bis alle Rechtsbeziehungen 
der Organgesellschaft abgewickelt sind. 
Anders verhält es sich bei der Liquida-
tion des Organträgers. Diese führt regel-
mäßig zur Beendigung der Organschaft, 
da mit der Einstellung der aktiven Tätig-
keit des Organträgers die wirtschaftliche 
Eingliederung der Organgesellschaft ent-
fällt.

Im Falle der Insolvenz der Organgesell-
schaft endet die Organschaft regelmäßig 
mit Wirksamwerden der Bestellung eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn 
der Organgesellschaft ein allgemeines 
Verfügungsverbot über deren Vermögen 
auferlegt wird. Somit ist es dem Organ-
träger nicht mehr möglich, seinen Willen 
in der Organgesellschaft durchzusetzen. 
Die organisatorische Eingliederung ist 
nicht mehr gegeben. Wird dagegen kein 
Verfügungsverbot erteilt, besteht die 
Organ schaft regelmäßig bis zur Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens weiter. Die 
Organschaft kann aber auch über die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Organgesellschaft fort-
bestehen, zum Beispiel wenn sowohl die 
Organ gesellschaft als auch der Organträ-
ger in der Insolvenz sind und bei beiden 
Gesellschaften derselbe Insolvenzverwal-
ter bestellt ist. 

Bei Beantragung oder Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Organträgers wird zwar die perso-
nelle Willensbildung beim Organträger 
beeinflusst; dies führt aber regelmäßig 
nicht zur Beendigung der Organschaft. 
Diese endet erst, wenn der Organträger 
seine aktive Tätigkeit einstellt und in die 
Liquidation eintritt.

Ab dem Zeitpunkt der Beendigung der 
Organschaft treten der Organträger und 
die Organgesellschaft als zwei selbststän-
dige umsatzsteuerliche Rechtssubjekte 
auf. Diese können zueinander in Leis-
tungsbeziehungen treten. Sofern Umsätze 
von der Organgesellschaft vor Beendi-
gung der Organschaft ausgeführt wurden, 
sind diese weiterhin dem Organträger 
zuzurechnen. Eventuelle Berichtigungs-
ansprüche gemäß § 17 UStG sind jedoch 
nur dann gegen den Organträger zu 
 richten, wenn das die Umsatzsteuer aus-
lösende Ereignis vor Beendigung der 
Organschaft ausgeführt wird. Gleiches 
gilt analog für Vorsteuerberichtigungs-
ansprüche gemäß § 17 UStG.

Vorsteuern aus dem Leistungsbezug der 
Organgesellschaft zum Zeitpunkt des 
Bestehens der Organschaft sind dem 
Organ träger zuzurechnen, auch wenn die 
entsprechende Rechnung der Organgesell-
schaft erst nach Beendigung des Organ-
schaftsverhältnisses zugeht. Sofern An- 
oder Vorauszahlungen vor Beendigung 
der Organschaft durch den Organträger 
geleistet wurden und der Vorsteuerabzug 
daraus geltend gemacht wurde, steht der 
Organgesellschaft nach Beendigung der 
Organschaft lediglich der Vorsteuerabzug 
aus dem zum Zeitpunkt der Beendigung 
der Organschaft noch offenen Restpreis 
zu. Gleiches gilt analog für die Umsatz-
steuerabführungsverpflichtung im Falle 
von Anzahlungen durch den Organträger 
und Leistungserbringung durch die 
Organgesellschaft nach Beendigung der 
Organschaft.

Die Beendigung der Organschaft beendet 
laufende Berichtigungszeit räume gemäß 
§ 15a UStG nicht. Für von der Organ-
gesellschaft vor der Beendigung der 
Organschaft angeschaffte oder herge-
stellte Wirtschaftsgüter richten sich die 
Vor steuer berichtigungsansprüche nach 
Be endigung der Organschaft gegen die 
Organgesellschaft, auch wenn der 
ursprüng liche Vorsteuerabzug dem 
 Organ träger zugestanden hat.
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Die Organgesellschaft haftet gemäß § 73 
AO für vom Organträger geschuldete 
Umsatzsteuer- und Vorsteuerrückforde-
rungsbeträge, soweit diese vor Beendi-
gung der Organschaft entstanden sind. 

Überzahlungen oder Dop-
pelzahlungen eines Kunden 
als Entgelt
Dem Urteil des BFH vom 19.7.2007 (DB 
2007 S. 2521) lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Die Klägerin erhielt in den Jahren 1990 
und 1991 im Rahmen der Veräußerung 
von Nahrungs- und Genussmitteln Über- 
und Doppelzahlungen von ihren Kunden. 
Einen Teil zahlte sie 1993 an diese zurück.
Der verbleibende Betrag wurde 1994 
erfolgwirksam ausgebucht, da die Kläge-
rin nicht mehr mit entsprechenden Rück-
forderungsansprüchen rechnete. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung sah 
das Finanzamt unter Berufung auf § 17 
Abs. 2 Nr. 1 UStG 1993 in dem Wegfall 
der Rückforderungserwartung eine Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage und 
erließ einen Änderungsbescheid 1994. 
In diesem wurden die verbliebenen Über- 
und Doppelzahlungen (netto) als Bemes-
sungsgrundlage erfasst. 

Einspruch und Klage hatten keinen 
Erfolg. Auf die Revision der Klägerin 
wurde die Vorabentscheidung aufgeho-
ben und der Klage aufgrund der folgen-
den Gründe stattgegeben:

• Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 UStG hat 
der Unternehmer den für seinen Um -
satz geschuldeten Steuerbetrag zu 
berichtigen, wenn sich die Bemes-
sungsgrundlage geändert hat. Bemes-
sungsgrundlage ist das für eine Leis-
tung erhaltene Entgelt. Entgelt ist 
alles, was der Leistungsempfänger 
aufwendet, um die Leistung zu erhal-

ten abzüglich der Umsatzsteuer (§ 10 
Abs. 1 Satz 2 UStG). 

 Das Finanzamt hat somit im Streitjahr 
zu Unrecht die Voraussetzungen für 
eine Änderung der Bemessungsgrund-
lage angenommen. Denn die Summe 
der Empfängeraufwendungen (Bemes-
sungsgrundlage) hat sich 1994 nicht 
mehr geändert. 

• Entgelt ist der Gesamtbetrag der tat-
sächlich erhaltenen Zahlungen und 
schließt somit auch Über- und Doppel-
zahlungen ein, wenn sie aufgrund kei-
nes anderen Rechts- oder An spruchs-
grundes als dem der Leistung 
zu grunde liegenden erbracht wurden 
(vergleiche auch BFH vom 13.12.1995,
DB 1996 S. 1019).

 In den Jahren 1990 und 1991 waren 
somit ursprünglich die vereinbarten 
Entgelte einschließlich der Über- und 
Doppelzahlungen zu erfassen. Dies 
gilt auch, wenn diese auf einem Irrtum 
beruhen, da dieser Umstand nicht den 
Zahlungszweck, sondern nur das Zah-
lungsmotiv berührt. 

• Die Rückzahlung von Über- und Dop-
pelzahlungen führt zu einer Änderung 
der Bemessungsgrundlage nach § 17 
Abs. 1 UStG.

 Im Rahmen der im Jahre 1993 seitens 
der Klägerin vorgenommenen Rück-
zahlungen hat sich somit die Bemes-
sungsgrundlage geändert. Für die 
 verbleibenden Beträge liegt mangels 
weiterer Rückzahlungen im Jahre 
1994 weder eine weitere Minderung 
der Bemessungsgrundlage vor noch 
ist im „Wegfall einer Verbindlichkeit“ 
eine nachträgliche Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage zu sehen. 

Der Senat hält in diesem Urteil an seiner 
bisherigen Rechtsprechung fest. Für die 
Anknüpfung des Entgelts an die tatsäch-
lich erhaltene Gegenleistung spricht 
gemäß BFH bereits der Wortlaut des 

Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der 
Richtlinie 77/388/EWG. Dies entspräche 
auch dem Zweck des § 10 Abs. 1 Satz 2 
UStG. Dem stehe auch nicht entgegen, 
dass bei einer Über- und Doppelzahlung 
ein Rückzahlungsanspruch des Zahlen-
den aus ungerechtfertigter Bereicherung 
besteht (vergleiche hierzu EuGH vom 
29.5.2001, UR 2001 S. 349). 

Umsatzsteuer bei
Übertragung eines Mit-
eigentumsanteils an einem 
vermieteten Grundstück
Mit Urteil vom 6.9.2007 (DStR 2007 
S. 1906) hat der BFH zur Umsatzsteuer 
bei Übertragung eines Miteigentums-
anteils an einem vermieteten Grundstück 
Stellung genommen. Streitig ist, ob die 
Übertragung des Miteigentumsanteils 
eine Vorsteuerkorrektur gemäß § 15a 
UStG auslöst.

Die Klägerin war Alleineigentümerin von 
zwei Gewerbegrundstücken, die seit 1986 
umsatzsteuerpflichtig vermietet waren. 
Die Vorsteuerbeträge aus Herstellungs-
kosten der Jahre 1989 bis 1996 machte 
die Klägerin entsprechend geltend. 
Zum 1.10.1998 übertrug sie das hälftige 
Eigentum unentgeltlich an ihren Ehe-
mann. Die aus den beiden Ehegatten 
bestehende Bruchteilsgemeinschaft trat 
in die bestehenden Mietverträge ein. Im 
Anschluss an eine Umsatzsteuersonder-
prüfung vertrat das Finanzamt die Auf-
fassung, die Klägerin habe mit der unent-
geltlichen Übertragung der Mit eigentums-
anteile einen gemäß § 4 Nr. 9a UStG 
steuerfreien Eigenverbrauch verwirklicht. 
Die unentgeltliche Überlassung der ihr 
verbliebenen Miteigentumsanteile an die 
Bruchteilsgemeinschaft stelle des Wei-
teren einen gemäß § 4 Nr. 12a UStG 
steuerfreien Eigenverbrauch dar. Daher 
sei der Vorsteuerabzug aufgrund dieser 
steuer freien Verwendung gemäß §15a 
UStG zu berichtigen.
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Nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
gab das Finanzgericht der Klage statt. 
Der Berichtigungszeitraum (§ 15a 
Abs. 6a UStG a.F.) sei durch die Über-
tragung nicht unterbrochen, denn es habe 
insoweit eine Geschäftsveräußerung 
im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG vor-
gelegen.

Begründung
Voraussetzung für eine Vorsteuerberichti-
gung gemäß § 15a UStG ist, dass sich die 
Verhältnisse der erstmaligen Verwendung 
für den Vorsteuerabzug bei Grundstücken 
innerhalb von zehn Jahren seit Beginn 
der Verwendung ändern. Gemäß § 15a 
Abs. 6a Satz 1 UStG a.F. wird bei einer 
Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG) 
der Berichtigungszeitraum nicht unter-
brochen. In diesem Fall tritt der Erwerber 
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG als Rechts-
nachfolger an die Stelle des Veräußerers. 

Das Finanzgericht hat im Ergebnis zu 
Recht eine Geschäftsveräußerung im 
Sinne des § 1 Abs. 1a UStG angenom-
men. Nach ständiger Rechtsprechung ist 
die Übertragung verpachteter oder ver-
mieteter Immobilien unter Fortführung 
des Pacht-/Mietvertrages durch den 
Erwerber eine nicht steuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen, falls der Veräu-
ßerer ein Vermietungsunternehmen, das 
der Erwerber fortführen kann, betrieben 
hat.

Fraglich war insbesondere, ob eine Bruch-
teilsgemeinschaft als Unternehmer im 
Sinne des § 2 UStG in den bestehenden 
Mietvertrag eintreten kann. Nach der 
Rechtsprechung des Senats kann die Ver-
waltung von gemeinschaftlichem Eigen-
tum als unternehmerische Tätigkeit aus-
geführt werden. Der Bildung einer geson-
derten GbR bedarf es dafür nicht. Somit 
war die Bruchteilsgemeinschaft (hier die 
Ehegattengemeinschaft) nunmehr allein 
(Vermietungs-)Unternehmer im Sinne 
des § 2 UStG. Der Einwand des Finanz-
amtes, dass zivilrechtlich ein Grund-
stücksteil nicht an eine Bruchteilsge-
meinschaft übertragen werden kann, sei 

zwar zutreffend. Gleichzeitig sei aber die 
Bruchteilsgemeinschaft mit ihrer Entste-
hung gemäß § 571 BGB a. F. in den über 
ein einheitliches Mietobjekt geschlossenen
einheitlichen Mietvertrag eingetreten.

Nach der Rechtsprechung des BGH wird 
ein (einheitlicher) Mietvertrag durch die 
Veränderung der dinglichen Rechtslage 
(zum Beispiel die Teilung des Grund-
stücks und Veräußerung an verschiedene 
Erwerber) nicht in mehrere Mietverhält-
nisse auf gespalten. Vielmehr tritt die 
Bruchteilsgemeinschaft in den bestehen-
den (einheitlichen) Mietvertrag ein. 
 Aufgrund dieses Eintritts kraft Gesetzes 
könne auch nicht eine vor Aufnahme der 
Vermietungs tätigkeit der Grundstück-
gemeinschaft notwendige Nutzungsüber-
lassung der der Klägerin verbliebenen 
Miteigentumsanteile an die Gemeinschaft 
vorausgesetzt werden, damit die Gemein-
schaft eine Vermietungstätigkeit über-
haupt ausführen könne. Sofern der 
XI. Senat des BFH in vergleichbaren 
 Fällen eine – zusätzliche – unentgeltliche 
 Nutzungsüberlassung des Eigentümers 
angenommen hat, folgt der erkennende 
Senat dem nicht (Änderung der Recht-
sprechung). Einer Vorlage an den Großen 
Senat bedurfte es nicht, weil der erken-
nende Senat nunmehr allein zur Entschei-
dung der Streitfrage zuständig ist.

Das vorstehende Ergebnis wird durch den 
Sinn des § 15a UStG gestützt. Dieser 
bezweckt keine Vorsteuerkorrektur beim 
Veräußerer bei Fortsetzung der gleichen 
unternehmerischen Tätigkeit durch den 
Erwerber. Denn der Erwerber tritt auch 
hinsichtlich der Pflicht zur Berichtigung 
des Vorsteuer abzugs in die Rechtsposi-
tion des Ver äußerers ein. 
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KPMG-Veranstaltungen*

Aktuelles zum Lohnsteuerrecht 2008

23. Januar 2008 in Nürnberg

Ihre Ansprechpartnerin:
Stefanie Haelsig
T +49 89 9282-1154
shaelsig@kpmg.com

Neue Anforderungen an das Interne 

 Kontrollsystem und Risikomanagement 

von Versicherungsunternehmen

29. Januar 2008 in Hamburg
30. Januar 2008 in Hannover

Ihre Ansprechpartnerin:
Angela Heinrich
T +49 30 2068-1510
aheinrich@kpmg.com

Japan Desk Seminar

Für japanische Unternehmen in 
Deutschland
7. Februar 2008 in Frankfurt am Main

Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara Figgemeier
T +49 69 9587-3497
bfiggemeier@kpmg.com

Änderungen des Reisekostenrechts in 

2008 sowie Aktuelles zur pauschalierten 

 Besteuerung von Incentives

7. Februar 2008 in Hamburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Janett Stroh
T +49 40 32015-5685
jstroh@kpmg.com

Aktuelle Entwicklungen in der 

 Sozial versicherung bei 

Arbeitnehmer entsendungen

14. Februar 2008 in Düsseldorf (1)

5. März 2008 in Hamburg (2)

Ihre Ansprechpartnerinnen:
(1) Gabriele Geerlings
T +49 211 475-7640
ggeerlings@kpmg.com

(2) Stefanie Schneider
T +49 40 32015-5699
stefanieschneider@kpmg.com

Steuerforum Osteuropa

21. Februar 2008 in Regensburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Nadine Czapka
T +49 941 58501-0
nczapka@kpmg.com

Internationalisierung der Rechnungs-

legung in mittelständischen Unternehmen

27. Februar 2008 in Dresden

Ihre Ansprechpartnerin:
Birgit Müller
T +49 351 2068-4763
birgitmueller@kpmg.com

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – 

BilMoG

Für Aufsichtsräte und Mitglieder der 
Unternehmensleitung
7. März 2008 in Düsseldorf
Veranstalter:
KPMG’s Audit Committee Institute

Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara Figgemeier
T +49 69 9587-3497
bfiggemeier@kpmg.com

Weitere Seminare und Veranstaltungen 
finden Sie im Internet unter 
www.kpmg.de/seminare. 
Informieren Sie sich dort über laufend 
aktualisierte Termine, konkrete Veranstal-
tungsorte, Details zu Semi nar inhalten, 
Referenten und zu vielem mehr. Anmel-
dungen sind hier auch online möglich – 
schnell und unkompliziert.

* Änderungen vorbehalten
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Literaturtipps

Hungry for more? Acquisition appetite 

and strategy in the global private banking 

and wealth management industry. 

Global  Update 2007

Das Interesse der Privatbanken an der 
Übernahme eines Wettbewerbers wächst. 
Jede zweite Privatbank (48 Prozent) 
schaut sich derzeit aktiv nach einem 
geeigneten Übernahmeziel um – vor 
einem Jahr war es nur jede fünfte 
(18 Prozent). Hauptgründe sind eine 
Erhöhung des Marktanteils und die Hoff-
nung auf Erschließung neuer geogra-
fischer Märkte. Am häufigsten als Ziel-
länder genannt werden dabei China und 
Russland, gefolgt von den USA und 
Großbritannien. Das ergab eine aktuelle 
Studie von KPMG International, für die 
166 Privatbanken in aller Welt befragt 
wurden. Die Erhebung wurde zum 
vierten Mal durchgeführt.

Mehr unter www.kpmg.de/library/pdf/
Global_Private_Banking.pdf

Neues KPMG-Unternehmermagazin: 

Vorreiter

Wachstum und Internationalisierung im 
Mittelstand ist das Schwerpunktthema 
der ersten Ausgabe des neuen KPMG-
Unternehmermagazins Vorreiter. Es greift 
aktuelle Themen – von Finanzierung über 
Restrukturierung bis zur Nachfolgerege-
lung – auf und bietet News und Beiträge
von Fachleuten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik sowie von KPMG-
Spezialisten.

Neben dem Schwerpunktthema enthält 
das Magazin folgende Beiträge: „Mittel-
stand muss man leben“ – Warum Arndt 
G. Kirchhoff (BDI) an die Zukunft der 
Familienunternehmen glaubt; „Deutsch-
lands Antwort auf IFRS“ – Wie die Bun-
desregierung das Bilanzrecht reformieren 
will; sowie „Was die Unternehmensteuer-
reform für den Mittelstand bedeutet“.

Bestellung des Magazins Vorreiter unter: 
 mittelstand@kpmg.de 

Neue Ausgabe: Audit Committee 

 Quarterly III/2007

Die neue Zwischenberichterstattung in 
der Praxis – so lautet das aktuelle Schwer-
punktthema der von KPMG’s Audit 
Committee Institute vierteljährlich heraus-
gegebenen Publikation. Im Blickpunkt 
steht die Bedeutung der Zwischenberichte
für die Aufsichtsratsarbeit. Der Gast-
kommentar von Dr. Karl-Gerhard Eick – 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
und Vorstand Finanzen der Deutschen 
Telekom AG – verweist dabei auf die 
Auswirkungen der neuen Zwischenbe-
richterstattung bei den DAX30-Konzer-
nen. Im Fokus dieser Ausgabe stehen ein 
Überblick der Informationen an den Auf-
sichtsrat auf der Grundlage der Vorstands-
berichterstattung einerseits sowie die 
Ergebnisse einer Erhebung des ACI zum 
Thema Risiko- und Compliance-Manage-
ment andererseits.

Kostenloser Download unter www.audit-
committee-institute.de/pdf/acq_3_2007_
web.pdf
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Neue KPMG-Studie: Wachstum und Inter-

nationalisierung  mittelständischer Unter-

nehmen.  Deutschland im europäischen 

Vergleich

Mittelständische Unternehmer in 
Deutschland beurteilen ihre Wachstums-
aussichten deutlich optimistischer als im 
europäischen Durchschnitt, so das Ergeb-
nis der aktuellen Studie, die im Auftrag 
von KPMG von der GfK Marktforschung 
GmbH durchgeführt wurde.

Die Studie untersucht die Themen, die 
für ein gesundes und nachhaltiges 
Wachstum bei deutschen mittelstän-
dischen Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung sind. Ziel ist, einen Überblick 
über die Wachstumsstrategien zu geben, 
zugleich aber auch die wichtigsten 
Wachstumshemmnisse zu benennen. 
Befragt wurden Geschäftsführer bzw. 
deren Vertreter von insgesamt 930 mittel-
ständischen Industrieunternehmen in 
14 EU-Staaten.

Kostenloser Download unter 
www.kpmg.de/library/pdf/
Wachstum_Mittelstand.pdf
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KPMG-Umfrage 2007: Mythos Filiale – 

was Bankkunden wirklich erwarten! 

Banken müssen stärker auf die Qualitäts- 
und Servicewünsche unterschiedlichster 
Kundengruppen eingehen, wenn sich ihr 
teures Filialnetz dauerhaft rechnen soll. 
Denn die Bedürfnisse und Verhaltens-
muster der Bankkunden haben sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Dies 
ergab eine repräsentative Umfrage im 
Auftrag von KPMG unter mehr als 
1.000 Bundesbürgern zur Zukunft des 
filialfokussierten Bankvertriebs. 

So erklärt sich der verbreitete Wunsch 
nach einem „flächendeckenden“ Filial-
netz damit, dass „die Bankfiliale“ für 
87 Prozent in erster Linie der Geldauto-
matenstandort ist. Dagegen geben mitt-
lerweile 44 Prozent der Bankkunden an, 
dass sie ihre Bank seltener als einmal pro 
Jahr für ein „richtiges“ Beratungsge-
spräch aufsuchen. 

Kostenloser Download der Studie unter
www.kpmg.de/library/brochures_
surveys/Mythos_Filiale.htm

www.kpmg.de/library/pdf/Wachstum_Mittelstand.pdf
www.kpmg.de/library/brochures_surveys/Mythos_Filiale.htm
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